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das finanzsystem gehört zur Infrastruktur eines 
staates und ist ein öffentliches gut. demnach hat der 
staat dieses zu schützen und ist für sein funktionieren 
sowie für seine Weiterentwicklung verantwortlich. die 
hierfür nötige regulierung im Bankenbereich ist als 
eine supranationale aufgabe zu sehen. die aktuellen 
maßnahmen vieler staaten und supranationaler orga-
nisationen belegen, dass diese Verantwortung heute 
noch aktiver als in den vergangenen Jahren wahrge-
nommen wird. eine wichtige funktion hierbei erfüllt 
unter anderem der 1974 auf Initiative der g-10-staaten 
gegründete Basler ausschuss für Bankenaufsicht.

der Basler ausschuss für Bankenaufsicht übernimmt 
eine transformationsfunktion für staaten. als ein über 
staaten hinweg global anerkanntes gremium ist er in 
der lage, national und global relevante themen im 
Bereich der finanzwirtschaft zu thematisieren, zu ver-
einen und lösungsvorschläge anzubieten. die leistung 
des Basler ausschusses für Bankenaufsicht trägt dazu 
bei, dass das „öffentliche gut“ finanzmarktstabilität 
wahrscheinlicher wird. seine aufgabe ist es, Überwa-
chungsstandards sowie richtlinien zu erarbeiten und 
vorzuschlagen. der Basler ausschuss für Bankenauf-
sicht hat jedoch keine Kompetenz zur gesetzgebung 
oder zur Überwachung der Banken in den einzelnen 
ländern. die Übertragung dieser empfehlungen und 
die umsetzung in nationales recht sind den ländern 
und ihren aufsichtsbehörden überlassen. die bedeut-
samsten ergebnisse der tätigkeit des Basler ausschus-
ses für Bankenaufsicht sind die zwei Basler akkorde.

1.1. Basel II
der neue Basler eigenkapitalakkord („Basel II“), welcher 
am 26. Juni 2004 veröffentlicht wurde, stellt eine 
Weiterentwicklung des Basel I-rahmenwerkes dar und 
ersetzt dessen regelungen zu weiten teilen.

Ziel der neuen eigenmittelvorschriften ist die weitge-
hende sicherstellung der stabilität des finanzsystems. 

dies soll erreicht werden durch:

   •  Eine verstärkte Ausrichtung der Eigenmittelunter- 
  legung am tatsächlichen risiko
   •  Eine adäquatere Berücksichtigung von Risiken bei  
  gleichzeitigem erhalt der bisherigen eigenkapital- 
  ausstattung im Bankwesen insgesamt
   •  Eine kontinuierliche Verfeinerung der Risikomess- 
  verfahren
   •  Eine Vereinheitlichung der internationalen Auf- 
  sichtsstandards 

1.2. architektur von Basel II
Basel II wurde ausgehend von der Zielsetzung – der 
sicherung der stabilität des finanzsystems – als 
3-säulen-modell konzipiert (siehe abbildung s. 4).

1.2.1. säule I – mindesteigenkapitalanforderungen
die säule I soll für eine ausreichende und risikoge-
rechte eigenmittelunterlegung sorgen. sie enthält die 
definition der anrechenbaren eigenmittel und die auf-
sichtlichen messverfahren zur ermittlung des risikovo-
lumens für die nachstehenden risikoklassen:

   •  Kreditrisiko
   •  Marktrisiko (Handelsbuch)
   •  Operationelles Risiko

die anrechenbaren eigenmittel werden ins Verhältnis 
zum risikovolumen gesetzt. der sich daraus ermittelte 
Quotient muss mindestens 8 % betragen.

1.2.2. säule II – das bankaufsichtliche Überprüfungs-
verfahren
das bankaufsichtliche Überprüfungsverfahren (su-
pervisory review Process, srP) stellt eine wesentliche 
neuerung von Basel II dar. das verfolgte Ziel besteht 
darin, risiken frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig 
entsprechende gegenmaßnahmen einleiten zu kön-
nen, damit auf die unterlegten eigenmittel (sicherheits-
polster) erst gar nicht zurückgegriffen werden muss. 
das bankaufsichtliche Überprüfungsverfahren teilt sich 
hier einerseits in das interne Kapitaladäquanzverfah-
ren (Internal Capital adequacy assessment Process, 
ICaaP) und den bankaufsichtlichen Überprüfungs- und 
evaluierungsprozess (supervisory review evaluation 
Process, sreP).

1. Präambel
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der ICaaP stellt die anforderung an Kreditinstitute, 
über eine strategie für den erhalt Ihres eigenkapitals zu 
verfügen, sowie Verfahren zur messung ihrer angemes-
senen eigenkapitalausstattung im Verhältnis zu Ihrem 
risikoprofil zu integrieren. der fokus liegt auf der ent-
wicklung einer gesamtbankrisikosteuerung sowie eines 
internen Kapitalmanagements. Im rahmen der säule II 
sind hierbei alle wesentlichen risiken eines Kreditinsti-
tutes zu berücksichtigen.

der sreP stellt die anforderung an die aufsicht, alle 
Kreditinstitute einem evaluierungsprozess zu unterzie-
hen. In diesem evaluierungsprozess sind das risikoprofil 
zu bewerten und qualitative elemente (strategie, ban-
kinterne Prozesse, management etc.) zu evaluieren. der 
Basler ausschuss hat die nachstehenden vier grundsät-
ze zum aufsichtlichen Überprüfungsprozess definiert.

grundsatz 1
Banken sollten über ein Verfahren zur Beurteilung ihrer 
angemessenen eigenkapitalausstattung im Verhältnis 
zu ihrem risikoprofil sowie über eine strategie für den 
erhalt ihres eigenkapitalniveaus verfügen.

grundsatz 2
die aufsichtsinstanzen sollten die bankinternen Beur-
teilungen und strategien zur angemessenen eigenkapi-
talausstattung überprüfen und bewerten. gleiches gilt 
für die fähigkeit der Banken, ihre aufsichtsrechtlichen 
eigenkapitalanforderungen zu überwachen und deren 
einhaltung sicherzustellen.

grundsatz 3
die aufsichtsinstanzen sollten von den Banken erwar-
ten, dass sie über eine höhere eigenkapitalausstattung 
als die aufsichtsrechtlich geforderte mindestkapitalaus-
stattung verfügen.

grundsatz 4
die aufsichtsinstanzen sollten frühzeitig eingreifen, um 
zu verhindern, dass das eigenkapital unter die geforder-
te mindestausstattung fällt, die aufgrund des risikopro-
fils einer bestimmten Bank notwendig ist.

Mögliche Handlungsmaßnahmen der Aufsicht
sollte die aufsicht im rahmen dieses Prozesses mängel 
feststellen, stehen ihr nachfolgende eingriffsrechte zur 
Verfügung:

   •  Die Eigenmittel-Anforderung an das Kreditinstitut  
  hinaufzusetzen und/oder
   •  Auflagen zur Implementierung adäquaterer Metho- 
  den des risikomanagements und/oder der Kapital- 
  adäquanzmessung zu erlassen.

SÄULE I

mindesteigenkapital-
anforderungen

SÄULE II

das bankaufsichtliche
Überprüfungsverfahren

SÄULE III

marktdisziplin

stabilität des finanzsystems

Kreditrisiko
• Standardansatz
• IRB-Ansatz

Marktrisiko
• Standardansatz
• Interne VaR-Modelle

Operationelles Risiko
• Basisindikatoransatz
• Standardansatz
• Fortgeschrittener  
    messansatz

ICAAP
Internal Capital adequacy 
assessment Process

SREP
supervisory review  
evaluation Process

Offenlegungspflichten 
der Banken
• Transparenz der Markt- 
    teilnehmer bezüglich  
    der risikosituation der  
    Bank
• Erhöhte Vergleichbar- 
    keit der Institute

die drei säulen bilden eine einheit und dürfen nicht 
isoliert voneinander betrachtet werden.
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die säule II stellt somit die zentrale stelle zur durch-
setzung des neuen regelwerks dar. die nachfolgende 
abbildung soll dies verdeutlichen:

1.2.3. säule III – marktdisziplin
die säule III stellt ebenfalls eine wesentliche neuerung 
dar. durch sie bezweckt der Basler ausschuss erstmals 
eine explizite stärkung der marktdisziplin. Kreditinsti-
tute werden verpflichtet, Informationen offenzulegen, 
die es anderen marktteilnehmern erleichtern, das 
bankspezifische risiko einzuschätzen. Ziel ist, dass die 
anderen marktteilnehmer eine Bank bei risikobewuss-
ter geschäftspolitik und bei einem wirksamen risi-
komanagement durch entsprechend positive anlage- 
oder Kreditentscheidungen mit günstigen Konditionen 
belohnen, während Banken mit riskanter geschäfts-
politik und mangelhaftem risikomanagement durch 
entgegengesetztes negatives Investitionsverhalten 
und schlechtere Konditionen vom markt „abgestraft“ 
werden. damit die Kräfte des marktes wirksam werden 
können, sieht die säule III hier umfangreiche quantita-
tive und qualitative offenlegungen von Informationen 
vor.

MarkttransparenzBeurteilung durch die 
Aufsicht (SREP)

Kreditrisiko
Marktrisiko
Operationelles Risiko

SÄULE I

regulatorische sicht

SÄULE II

bankinterne sicht (ICaaP)

SÄULE III

marktsicht

Basel II
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2. umgang mit diesem dokument

Zweck
dieses dokument dient zur Veröffentlichung der im 
rahmen der 3. säule (marktdisziplin) von Basel II gefor-
derten Informationen über die BtV. 

die §§ 26 und 26a BWg sowie die offenlegungsver-
ordnung der fma (offV), BgBl. II 2006/375, stellen 
den Kern der umsetzung der 3. säule von Basel II dar. 
die Bestimmungen gehen auf den Basel akkord, Pkt. 
820 bis 825, sowie auf die art. 145 bis 149 sowie an-
hang XII rl 2006/48/eg zurück. 

die offenlegungsverordnung wurde aufgrund des 
§ 26 abs. 7 BWg, BgBl. nr. 532/1993, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BgBl. I nr. 141/2006, durch die 
fma verordnet. 

der Zweck dieser Verordnung besteht in der umset-
zung von anhang XII, teil 2 und teil 3 der richtlinie 
2006/48/eg, welcher die offenlegungspflichten der 
Kreditinstiute, die sogenannte „säule 3 von Basel II“ 
regelt, in das österreichische recht. diese Verordnung 
wurde vom europäischen Parlament und dem rat über 
die aufnahme und ausübung der tätigkeit der Kre-
ditinstitute (aBl. nr. l 177 vom 30. Juni 2006, seite 1) 
erlassen. 

Inhalt
dieses dokument beinhaltet sowohl qualitative als 
auch quantitative Informationen, die gemäß säule III 
von Basel II durch die BtV offenzulegen sind. Insofern 
nicht anders angeführt, beziehen sich die Inhalte des 
gesamten dokumentes auf den Berichtszeitraum 2008 
bzw. auf den stichtag 31. dezember 2008 und betref-
fen den aufsichtsrechtlichen BtV Konzern gemäß 
§ 30 BWg. die zur Berechnung des ICaaP (säule II) 
sowie zur Berechnung des mindesteigenmittelerfor-
dernisses (säule I) verwendeten daten wurden als 
datenbasis für die gegenständliche offenlegung heran-
gezogen. abweichungen hiervon werden im dokument 
explizit angeführt.

struktur
Im ersten Kapitel werden Informationen zur Konzern- 
und eigenmittelstruktur der BtV offengelegt. anschlie-
ßend wird der ICaaP (säule II) der BtV ausgehend von 
risikostrategie und -politik bis hin zu den einzelnen 
risikokategorien vorgestellt. abschließend folgen 
Informationen zur Berechnung des eigenmittelerfor-
dernisses (säule I). 

Im anhang dieses dokumentes befindet sich weiters 
ein dokumentenstruktur-mapping. das dokumenten-
struktur-mapping hat den Zweck, die relevanten 
offenlegungspflichten mit den Inhalten dieses 
dokuments in Verbindung zu setzen. dadurch soll es 
dem leser ermöglicht werden, schnell und einfach das 
bankspezifische risiko der BtV einzuschätzen.
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3. Begriffsbestimmungen

In diesem Kapitel werden wiederkehrende Begriffe 
dieses dokumentes eindeutig definiert. 

die nachfolgenden Begriffbestimmungen gelten für 
das gesamte dokument. abweichungen von den nach-
stehend angeführten Begriffen werden jeweils explizit 
im dokument angeführt.

BtV
der Begriff „BtV“ steht stellvertretend für den auf-
sichtsrechtlichen BtV Konzern gemäß § 30 BWg.

Bruttoforderung
Hierunter ist der Forderungswert ohne Berücksich-
tigung von Wertberichtigungen, rückstellungen, 
kreditrisikomindernden techniken und umrechnungs-
faktoren zu verstehen. somit entspricht der Begriff 
Bruttoforderung dem forderungsbegriff in § 22a BWg, 
jedoch vor abzug von Wertberichtigungen und rück-
stellungen. gemäß § 22a BWg sind folgende arten 
von geschäften unter dem Begriff der Bruttoforderung 
zu subsumieren:

   •   bilanzielle Geschäfte
   • außerbilanzielle Geschäfte
   •  besondere außerbilanzielle Geschäfte  
 (z. B. derivate)

nettoforderung
Hierunter ist der Forderungswert nach Abzug von 
Wertberichtigungen und rückstellungen, aber vor an-
wendung von kreditrisikomindernden techniken und 
der Kreditumrechnungsfaktoren zu verstehen.

angepasster forderungswert
Hierunter ist der Forderungswert nach Abzug von 
Wertberichtigungen und rückstellungen und anwen-
dung von kreditrisikomindernden techniken, jedoch 
vor Berücksichtigung von Kreditumrechnungsfaktoren 
zu verstehen.

forderungswert
Hierunter ist der Forderungswert nach Abzug von 
Wertberichtigungen und rückstellungen, anwen-
dung von kreditrisikomindernden techniken und nach 
Berücksichtigung von Kreditumrechnungsfaktoren zu 
verstehen.

risikogewichteter forderungswert
der risikogewichtete forderungswert ist der oben 
definierte forderungswert, multipliziert mit dem spezi-
fischen risikogewicht.

eigenmittelerfordernis
das eigenmittelerfordernis ergibt sich aus dem oben 
definierten risikogewichteten forderungswert, multi-
pliziert mit 8 %.

forderungsklasse
der Begriff forderungsklasse bezieht sich auf die 
forderungsklassen, die im § 22a abs. 4 BWg definiert 
sind.

Banken, Institute
der Begriff Banken und Institute wird synonym mit 
dem Begriff Kreditinstitute, welcher im § 1 abs. 1 BWg 
definiert wird, verwendet.
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4. Informationen zur BtV

der Jahresabschluss des BtV Konzerns ist nach den 
Vorschriften der Ifrs sowie den Interpretationen 
des International financial reporting Interpretations 
Committee (IfrIC) als befreiender Konzernabschluss 
gemäß § 59a BWg in Verbindung mit § 245a ugB 
aufgestellt.

4.1. Konzernstruktur
alle wesentlichen tochterunternehmen, die unter der 
wirtschaftlichen Kontrolle der BtV ag stehen, wurden 
in den Konzernabschluss einbezogen. Wesentliche 
Beteiligungen mit einem anteil zwischen 20 und 50 % 
(„assoziierte unternehmen“) wurden nach der at-
equity-methode bilanziert. 

der Vollkonsolidierungskreis gemäß Ias 27 umfasst 
neben der BtV ag die im folgenden angeführten Be-
teiligungen, wobei die Kapitalkonsolidierung nach den 
grundsätzen des Ifrs 3 erfolgt. 

Im geschäftsjahr 2008 wurde der Vollkonsolidierungs-
kreis um die Gesellschaften MPR Holding GmbH, 
Innsbruck, und BTV Hybrid I GmbH, Innsbruck, erwei-
tert. die Vomonosi Beteiligungs ag wird seit 2008 
at-equity konsolidiert.

aus der folgenden tabelle sind die unterschiede zwi-
schen der Konsolidierungsbasis für rechnungslegungs- 
und aufsichtszwecke zu entnehmen:

GESEllScHAFTEn                                                                                                                                            AnTEIl Konsolid.
nach Ifrs

Konsolid.
nach BWg

BTV leasing GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV Real-leasing GmbH, Wien 100,00 % v v

BTV Real-leasing I GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV Real-leasing II GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV Real-leasing III nachfolge GmbH & co KG, Innsbruck 100,00 % v v

BTV Real-leasing IV GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV Mobilien leasing GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV M1/92 leasing GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV Anlagenleasing 1 GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV Anlagenleasing 2 GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV Anlagenleasing 3 GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV Anlagenleasing 4 GmbH, Innsbruck 100,00 % v v

BTV leasing Deutschland GmbH, München/Grünwald 100,00 % v v

BtV leasing schweiz ag, staad 99,99 % v v

MPR Holding GmbH, Innsbruck 100,00 % v

BTV Hybrid I GmbH, Innsbruck 100,00 % v

BKs Bank ag, Klagenfurt 18,57 % ae

oberbank ag, linz 13,95 % ae

Alpenländische Garantie GmbH, linz 25,00 % ae q

drei-Banken Versicherungs-ag, linz 20,00 % ae

Vomonosi Beteiligungs ag, Innsbruck  (stimmrechtsanteil 49 %) 64,00 % ae

Konsolidierungsarten: 
v vollkonsolidiert
ae at-equity-konsolidiert
q quotenkonsolidiert
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die nachstehenden tabellen geben einen Überblick, 
welche unternehmen für rechnungslegungszwecke 
nicht konsolidiert werden:

VERBunDEnE unTERnEHMEn                                                                                                                                                                            anteil in %

BTV Beteiligungsholding GmbH, Innsbruck 100,00 %
BTV 2000 Beteiligungsverwaltungs GmbH, Innsbruck 100,00 %
BTV Anteilsholding GmbH, Innsbruck 100,00 %
BTV 3000 Beteiligungsverwaltung GmbH, Innsbruck 100,00 %
Stadtforum Tiefgaragenzufahrt GmbH, Innsbruck 100,00 %
mayrhofner Bergbahnen ag, mayrhofen 50,52 %
KM Immobilienservice GmbH, Innsbruck 100,00 %
Hotel Hocheder GmbH, Innsbruck 100,00 %
Objektgesellschaft Tenniscenter Füssen GmbH, Garmisch 94,00 %
Miniaturpark Bodensee GmbH, Meckenbeuren 100,00 %
Km Beteiligungsinvest ag, staad 100,00 %

ASSOzIIERTE unTERnEHMEn                                                                                                                                                                            anteil in %

ag für energiebewusstes Bauen ageB, staad 50,00 %
BAFT Holding AG, Staad 50,00 %
Beteiligungsverwaltung GmbH, linz 30,00 %
DREI-BAnKEn-EDV Gesellschaft mbH, linz 30,00 %
Drei-Banken Beteiligung GmbH, linz 30,00 %
drei-Banken Versicherungs-ag, linz 20,00 %
Alpbacher Bergbahn GmbH, Alpbach 21,43 %
SHS unternehmensberatungs GmbH, Innsbruck 20,00 %
Sitzwohl in der Gilmschule GmbH, Innsbruck 25,71 %

die nachstehenden tabellen geben einen Überblick, 
welche unternehmen für aufsichtszwecke nicht von 
den eigenmitteln abgezogen werden:

VERBunDEnE unTERnEHMEn                                                                                                                                                                            anteil in %

BTV Beteiligungsholding GmbH, Innsbruck 100,00 %
BTV 2000 Beteiligungsverwaltungs GmbH, Innsbruck 100,00 %
BTV Anteilsholding GmbH, Innsbruck 100,00 %
BTV 3000 Beteiligungsverwaltung GmbH, Innsbruck 100,00 %
Stadtforum Tiefgaragenzufahrt GmbH, Innsbruck 100,00 %
mayrhofner Bergbahnen ag, mayrhofen 50,52 %
KM Immobilienservice GmbH, Innsbruck 100,00 %
Hotel Hocheder GmbH, Innsbruck 100,00 %
Objektgesellschaft Tenniscenter Füssen GmbH, Garmisch 94,00 %
Miniaturpark Bodensee GmbH, Meckenbeuren 100,00 %
Km Beteiligungsinvest ag, staad 100,00 %
MPR Holding GmbH, Innsbruck 100,00 %
Vomonosi Beteiligungs ag, Innsbruck (stimmrechtsanteil 49 %) 64,00 %
BTV Hybrid I GmbH, Innsbruck 100,00 %
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ASSOzIIERTE unTERnEHMEn                                                                                                                                                                            anteil in %

ag für energiebewusstes Bauen ageB, staad 50,00 %
BAFT Holding AG, Staad 50,00 %
Beteiligungsverwaltung GmbH, linz 30,00 %
DREI-BAnKEn-EDV Gesellschaft mbH, linz 30,00 %
Drei-Banken Beteiligung GmbH, linz 30,00 %
Alpbacher Bergbahn GmbH, Alpbach 21,43 %
SHS unternehmensberatungs GmbH, Innsbruck 20,00 %
Sitzwohl in der Gilmschule GmbH, Innsbruck 25,71 %

Die BTV leasing GmbH ist die Muttergesellschaft des 
BtV leasing-Konzerns, der in den geschäftsfeldern 
mobilien- und Immobilienleasing tätig ist. grundsätz-
lich sind jene unternehmen mit der Bezeichnung „BtV 
leasing“ im firmenwortlaut operative leasinggesell-
schaften des BtV leasing-Konzerns. die BtV leasing 
Deutschland GmbH führt die Geschäfte, die den 
deutschen markt, und die BtV leasing schweiz ag die 
geschäfte, die den schweizer markt des BtV leasing-
Konzerns betreffen. Das unternehmen MPR Holding 
GmbH hält die Beteiligung an der VoMonoSi Beteili-
gungs AG. Die BTV Hybrid I GmbH ist hinsichtlich der 
im April/Mai 2009 begebenen Hybrid-Emission der 
BtV das gesetzlich vorgeschriebene emissionsvehikel. 
Dieses unternehmen emittierte die Hybridanleihen 
und veranlagte den erlös wiederum in ergänzungskapi-
talanleihen der BtV. die BKs Bank ag ist eine regionale 
universalbank mit sitz in Klagenfurt und bildet gemein-
sam mit der oberbank ag und der Bank für tirol und 
Vorarlberg aktiengesellschaft die 3 Banken gruppe. 
die oberbank ag ist ebenfalls eine regionale universal-
bank mit sitz in linz und mitglied der 3 Banken grup-
pe. Das unternehmen Alpenländische Garantie GmbH 
verfügt über eine Konzession gem. § 1 abs. 1 Z 8 BWg. 
Ihr ausschließlicher unternehmensgegenstand liegt in 
der Übernahme von garantien, Bürgschaften und sons-
tigen Haftungen für Aktivgeschäfte der 3 Banken Grup-
pe. die drei-Banken Versicherungs-ag ist ebenfalls ein 
gemeinsames unternehmen der 3 Banken gruppe. die 
VoMonoSi Beteiligungs AG ist eine Holding-Gesell-
schaft im Konzern der BtV und hält die Beteiligung an 
der silvretta montafon Bergbahnen ag sowie 100 % an 
der Hotel Hocheder GmbH. Die BTV Beteiligungshol-
ding GmbH ist eine Holding-Gesellschaft im Konzern 
der BtV und hält den geschäftsanteil an der BtV 
2000 Beteiligungsverwaltungs GmbH. Die BTV 2000 
Beteiligungsverwaltungs GmbH hält unter anderem 
die anteile an der mayrhofner Bergbahnen ag, der 
SHS unternehmensberatungs GmbH, der Generali 3 
Banken Holding AG sowie der KM Immobilienservice 
GmbH. Die BTV Anteilsholding GmbH hält den Ge-
schäftsanteil an der BtV 3000 Beteiligungsverwaltung 

GmbH. Der unternehmenszweck der Stadtforum Tief-
garagenzufahrt GmbH ist die Errichtung und Betrei-
bung der tiefgaragenein- und -ausfahrt in der gilm-
straße, Innsbruck. die mayrhofner Bergbahnen ag ist 
ein Bergbahnunternehmen mit sitz in mayrhofen. die 
KM Immobilienservice GmbH, die Hotel Hocheder 
GmbH, Objektgesellschaft Tenniscenter Füssen GmbH 
und die Miniaturpark Bodensee GmbH sind Projektge-
sellschaften zur abwicklung von Immobilienprojekten. 
die ag für energiebewusstes Bauen ageB ist eine 
Besitzgesellschaft der BtV Zweigniederlassung staad. 
Die BAFT Holding AG ist eine Beteiligungsholding der 
BTV. Das unternehmen Beteiligungsverwaltung GmbH 
sowie die Drei-Banken Beteiligung GmbH sind Beteili-
gungsholdings für Beteiligungen der 3 Banken gruppe. 
Die DREI-BAnKEn-EDV Gesellschaft mbH ist das 
gemeinsame edV-unternehmen der 3 Banken gruppe. 
Weiters ist die drei-Banken Versicherungs-ag das 
gemeinsame Versicherungsunternehmen der 3 Banken 
Gruppe. Die SHS unternehmensberatungs GmbH ist 
eine unternehmensberatung mit schwerpunkt auf 
technischer und betrieblicher Beratung sowie manage-
mentberatung. Die Sitzwohl in der Gilmschule GmbH 
ist die Betreibergesellschaft des restaurants „sitzwohl“ 
im BtV stadtforum, Innsbruck. das unternehmen 3 
Banken Generali Investment GmbH ist die gemeinsame 
Kapitalanlagegesellschaft der 3 Banken gruppe und der 
generali gruppe.
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4.2. eigenmittelstruktur
die eigenmittel der BtV werden nach den jeweils gülti-
gen BWg-Bestimmungen ermittelt. den erforderlichen 
Eigenmitteln in Höhe von 471,6 Mio. €, die gemäß § 22 
BWg berechnet wurden, standen für den Konzern zum 
Jahresultimo 2008 anrechenbare Eigenmittel in Höhe 
von 672,6 Mio. €, die gemäß der §§ 23 und 24 BWG 
ermittelt wurden, gegenüber. die eigenmittelquote 
erreichte in der Kreditinstitutsgruppe 11,93 % (2007: 
11,85 %).

Im geschäftsjahr 2008 wurde erstmals das eigenmittel-
erfordernis für operationelle risiken gemäß § 22i BWg 
berücksichtigt.

Per 31. dezember 2008 beträgt das gezeichnete Kapital 
50,0 Mio. € (Vorjahr: 50,0 Mio. €). Das Grundkapital 

wird durch 4.500.000 stück – auf Inhaber lautende – 
stimmberechtigte stückaktien (stammaktien) reprä-
sentiert. Weiters wurden 500.000 stück – auf Inhaber 
lautende – stimmlose stückaktien (Vorzugsaktien) 
emittiert, die mit einer mindestdividende von 6 % 
(im falle einer dividendenaussetzung nachzuzahlen) 
ausgestattet sind. für das geschäftsjahr 2008 wurde für 
beide Aktienkategorien eine Dividende von 1,50 € je 
stückaktie ausbezahlt.

das ergänzungskapital und nachrangkapital wird mit 
3,016 % bis 6,125 % verzinst, mit fälligkeiten in den 
geschäftsjahren 2009–2030.

die gemäß österreichischem Bankwesengesetz (BWg) 
ermittelten eigenmittel der BtV zeigen folgende Zu-
sammensetzung:

KonsolIdIerte eIgenmIttel der BtV in Mio. € 31.12.2008
Basel II

31.12.2007
Basel I*

grundkapital 50,0 50,0
eigene aktien im Bestand – 1,2 – 2,5
offene rücklagen 372,7 338,0
unterschiedsbetrag aus Konsolidierung gem. § 24 abs. 2 BWg 8,5 9,4
Immaterielle Vermögensgegenstände – 0,8 – 0,9
Kernkapital (tier 1) 429,2 394,0

ergänzende eigenmittel (tier 2) 343,1 367,6
abzugsposten vom Kernkapital und ergänzenden eigenmitteln – 101,7 – 99,3
anrechenbare eigenmittel (ohne tier 3) 670,6 662,3

Verwendete eigenmittel gem. § 23 abs. 14 Z 7 BWg (tier 3) 2,0 1,1
anrechenbare eigenmittel gem. § 23 abs. 14 BWg 672,6 663,4

risikogewichtete Bemessungsgrundlage gem. § 22 abs. 2 BWg 5.613,7 5.586,9
eigenmittelerfordernis Kreditrisiko gem. § 22 abs. 2 BWg 449,1 446,9
Eigenmittelerfordernis für Handelsbuch gem. § 22o Abs. 2 BWG 2,0 1,1
eigenmittelerfordernis für operationelles risiko gem. § 22i BWg 20,5 0,0
gesamtes eigenmittelerfordernis 471,6 448,0
eigenmittelüberschuss 201,0 215,4

Kernkapitalquote in % 7,61 % 7,05 %
eigenmittelquote in % 11,93 % 11,85 %

* ermittlung unter anwendung der bis zum 31. dezember 2007 gültigen Bestimmungen des BWg in der fassung des 
Bundesgesetzes BgBl. I nr. 48/2006
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die nachstehende tabelle gibt einen Überblick, welche 
unternehmen für aufsichtszwecke von den eigenmit-
teln abgezogen werden:

unTERnEHMEn                                                                                                                           HöHE DES ABzuGS VOn DEn EIGEnMITTEln 
in Tsd. €

oberbank ag, linz 57.342
BKs Bank ag, Klagenfurt 31.943
3-Banken EA-Generali Investment GmbH, linz 470
drei-Banken-Versicherungs ag, linz 1.744
sonstige abzugsposten 10.185
Gesamt 101.684

In den ausgewiesenen ergänzenden eigenmitteln sind 
311,6 Mio. € anrechenbares Ergänzungskapital sowie 
15,9 Mio. € nachrangiges Kapital enthalten. Die Katego-
rie „kurzfristiges nachrangiges Kapital“ wird in der BtV 
nicht emittiert.

derzeit sind keine substanziellen, praktischen oder 
rechtlichen Hindernisse für die unverzügliche Über-
tragung von eigenmitteln oder die rückzahlung von 
Verbindlichkeiten zwischen der BtV und nachgeordne-
ten Instituten vorhanden oder abzusehen.
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5. ICaaP (säule II)

dieses Kapitel umfasst eine qualitative und quantitative 
offenlegung des ICaaP (säule II) der BtV. Im rahmen 
der offenlegung werden nachfolgend die risikostra-
tegie und -politik für das management der risiken, die 
struktur und organisation der relevanten risikoma-
nagementfunktionen, die Verfahren zur messung der 

risiken sowie das risikoberichtssystem vorgestellt. die 
offenlegung erfolgt einerseits auf gesamtbankebene 
sowie heruntergebrochen auf die einzelnen risikokate-
gorien. 
die risikokategorien wurden in der BtV wie folgt 
festgelegt:

ri
sik

ot
ra

gf
äh

ig
ke

it marktrisiko

Kreditrisiko

liquiditätsrisiko

operationelles risiko

Potenzielle Verluste durch Veränderungen von Preisen an finanz-
märkten für sämtliche Positionen im Bank- und im Handelsbuch

das Kreditrisiko wird in der BtV nach adressausfall- und Beteili-
gungsrisiko sowie den Kreditrisikokonzentrationen unterschieden

Hierbei wird zwischen Refinanzierungsrisiko und strukturellem
liquiditätsrisiko unterschieden

Verluste infolge unzulänglicher bzw. fehlgeschlagener interner 
Prozesse, systeme oder menschen sowie externen ereignissen

sonstige risiken strategisches risiko, reputationsrisiko, eigenkapitalrisiko, 
ertrags- und geschäftsrisiko, makroökonomische risiken

5.1. risikostrategie und -politik für das management 
von risiken
das gesamtbankrisiko in der BtV definiert sich als 
summe von Kredit-, markt-, liquiditäts-, operationel-
len und sonstigen Risiken. Hierbei wird die Aussage 
getroffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die BtV 
innerhalb eines absehbaren Zeithorizontes in der lage 
ist, die risikotragfähigkeitsbedingung aufrechtzuerhal-
ten. Hierfür wird das quantifizierte Risiko der Risikode-
ckungsmasse und dem gesetzten limit gegenüberge-
stellt.

die bewusste und selektive Übernahme von risiken 
und deren angemessene steuerung stellt eine der 
Kernfunktionen des Bankgeschäftes dar. mit ihrer 
risikopolitik verfolgt die BtV das Ziel, die sich aus 
dem Bankbetrieb ergebenden risiken frühzeitig zu 
erkennen, sie aktiv zu managen und vor allem auch zu 
begrenzen. dabei gilt es, ein ausgewogenes Verhältnis 
von risiko und ertrag zu erzielen, um nachhaltig einen 
Beitrag zur positiven ergebnisentwicklung zu leisten. 
als risiko wird in der BtV die gefahr einer negativen 
abweichung eines erwarteten ergebnisses im rahmen 
der geschäftstätigkeit verstanden (abweichung vom 
Plan). die risikomanagementstrategie der BtV ist 
geprägt von einem konservativen umgang mit den 
bankbetrieblichen risiken, der sich aus den anforde-
rungen eines kundenorientierten fokus im Bankbetrieb 
und der orientierung an den gesetzlichen rahmenbe-
dingungen ergibt. dieser strategie folgend ist in der 

BtV ein regelkreislauf implementiert worden, dessen 
Zielsetzung es ist, sämtliche risiken im Konzern zu 
identifizieren und zu quantifizieren, um dadurch diese 
risiken aktiv zu steuern und den gewünschten Beitrag 
zur ergebnisentwicklung erzielen zu können.

5.2. struktur und organisation der relevanten risiko-
managementfunktionen
die zentrale Verantwortung für das risikomanage-
ment liegt beim gesamtvorstand. er entscheidet über 
die risikopolitik und genehmigt die grundsätze des 
risikomanagements, die festlegung von limiten für alle 
relevanten risiken sowie der Verfahren zur Überwa-
chung der risiken. 

Bei der erfüllung dieser aufgaben wird er durch ein 
gremium (BtV Banksteuerung) sowie unabhängige 
risikomanagementeinheiten unterstützt. das  
gremium „BtV Banksteuerung“ besteht aus dem 
gesamtvorstand, den leitern aus Kreditmanagement, 
finanzen und Controlling, treasury sowie der ge-
schäftsbereiche. es ist verantwortlich für das manage-
ment der Bilanzstrukturpositionen, der steuerung der 
marktrisiken des Bankbuches und des liquiditätsri-
sikos. Weiters erfolgen in dem monatlich tagenden 
gremium Präsentationen zum stand der ergebnisse 
des Kreditportfolios sowie des operationellen risikos. 
auch die limitfestsetzungen und die ausnutzung der 
risikolimite werden in diesem gremium entschieden 
und analysiert.
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der Bereich Kreditmanagement ist zuständig für das 
Portfoliomanagement, die risikosteuerung und das 
risikomonitoring des Kreditbuches sowie die boni-
tätsmäßige Beurteilung der Kunden. Weiters erfolgt in 
diesem Bereich die umfassende gestion und abwick-
lung von ausfallgefährdeten Kreditengagements sowie 
die erstellung von Bilanz- und unternehmensanalysen 
und die sammlung und auswertung von Brancheninfor-
mationen.

Im Bereich finanzen und Controlling ist die gruppe 
risikocontrolling zuständig für die entwicklung und 
Implementierung der methoden der risiko- und 
ertragsmessung, die laufende Weiterentwicklung und 
Verfeinerung der steuerungsinstrumente sowie die 
unabhängige und neutrale Berichterstattung über das 
risikoprofil der BtV. ein langfristiger erfolg wird nur 
durch ein aktives risikomanagement gesichert und ist 
in der BtV von großer Bedeutung. deshalb werden in 
der BtV sowohl für die interne steuerung als auch für 
die gesetzlichen anforderungen etablierte techniken 
sowie moderne Verfahren und systeme eingesetzt. die 
Hauptaufgaben des Risikocontrollings unterteilen sich 
entsprechend dem definierten risikomanagementpro-
zess in die risikoidentifikation, -quantifizierung,  
-aggregation, -allokation und risikoüberwachung. 
Durch diese Haupt- bzw. Kernaufgaben leistet das 
risikocontrolling begleitenden betriebswirtschaftlichen 
service für das management zur ziel- und risikoorien-
tierten Planung und steuerung. das risikocontrolling 
sorgt dadurch für ergebnis-, risiko-, Prozess- und 
strategietransparenz.

der Bereich Konzernrevision der BtV als unabhängige 
Überwachungsinstanz prüft die Wirksamkeit und an-
gemessenheit des gesamten risikomanagements und 
ergänzt somit auch die funktion der aufsichts- und der 
eigentümervertreter. 

Compliance ist Bestandteil des risikomanagement-
systems in der BtV und umfasst sämtliche gesetzliche 
regelungen und internen richtlinien im gesamten 
Wertpapierdienstleistungsgeschäft. die Compliance-
funktion hat die aufgabe, durch vorbeugende unter-
nehmensorganisation die einhaltung aller rechtspflich-
ten und regelungen sicherzustellen. Compliance dient 
daher dem Kunden- und Investorenschutz und damit 
unmittelbar dem schutz der reputation der BtV.

die anti-geldwäsche-funktion hat die aufgabe, 
geldwäsche und terrorismusfinanzierung in der BtV zu 
verhindern. dabei werden auf Basis der gesetzlich vor-
geschriebenen gefährdungsanalyse maßnahmen und 
richtlinien definiert, um die einschleusung von illegal 
erlangten Vermögenswerten in das legale finanzsys-
tem, mit dem ziel, ihre wahre Herkunft zu verschleiern, 
zu unterbinden. die BtV und ihre mitarbeiter sind 
verpflichtet, bei allen geschäftsvorfällen die Kunden 
zu legitimieren, den Zweck der geschäftsbeziehung 
zu hinterfragen und bei Verdacht auf geldwäsche das 
Bundesministerium für Inneres zu informieren.

5.3. Verfahren zur messung der risiken
die aufsichtsrechtlichen anforderungen an ein quanti-
tatives risikomanagement, die sich aus der säule II von 
Basel II ergeben, werden in der BtV vor allem durch 
die risikotragfähigkeitsrechnung abgedeckt. mithilfe 
der risikotragfähigkeitsrechnung wird festgestellt, 
inwieweit die BtV in der lage ist, unerwartete Verluste 
zu verkraften. dies ist gleichzeitig auch die Basis, um 
entsprechende gesamtbanklimite zu definieren. 

die BtV geht bei der Berechnung der risikotragfähig-
keit von zwei Zielsetzungen – der going-Concern- und 
der liquidationssicht – aus. In der going-Concern-sicht 
soll der fortbestand einer geordneten operativen ge-
schäftstätigkeit (going-Concern) sichergestellt werden. 
Weiters hat die BtV im going-Concern-ansatz eine 
Vorwarnstufe eingebaut. absicherungsziel in der Vor-
warnstufe ist es, dass kleinere, mit hoher Wahrschein-
lichkeit auftretende risiken verkraftbar sind, ohne dass 
die art und der umfang der geschäftstätigkeit bzw. 
die risikostrategie geändert werden müssen. Weiters 
bewirkt das auslösen der Vorwarnstufe das setzen 
entsprechender maßnahmen. In der liquidations-
sicht ist das absicherungsziel der BtV, die ansprüche 
der fremdkapitalgeber (z. B. Inhaber von schuldver-
schreibungen, spareinlagen etc.) sicherzustellen. die 
ermittlung des risikos und der risikodeckungsmassen 
erfolgt im going-Concern- und liquidationsansatz 
unterschiedlich. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der 
unterschiedlichen absicherungszielsetzungen der bei-
den ansätze. die risikotragfähigkeitsbedingung muss 
jedoch stets in beiden ansätzen gegeben sein. 

als internes Kapital (risikodeckungsmasse) wurden im 
liquidationsansatz die anrechenbaren eigenmittel defi-
niert. Im going-Concern-ansatz setzt sich die risiko-
deckungsmasse im Wesentlichen aus dem erwarteten 
Jahresüberschuss und den stillen reserven zusammen. 
Zur messung der risiken im rahmen der 2. säule 
werden die nachstehenden Verfahren und Parameter 
angewendet.
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Weiters sind limite für jede risikokategorie (markt-, 
Kredit-, liquiditäts- und operationelles risiko) in 
summe sowie für die Kreditrisiko-forderungsklassen 
und für detailkategorien im marktrisiko definiert. die 
sonstigen risiken werden durch einen Puffer in der 
risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt.

5.4. risikoberichts- und risikomesssystem
die nachfolgenden ausführungen beziehen sich auf den 
umfang und die art der risikoberichts- und risikomess-
systeme in der BtV. 

5.4.1. gesamtbankrisiko
die messung des gesamtbankrisikos sowie der einzel-
nen risikokategorien erfolgt grundsätzlich monatlich. 
das kurzfristige liquiditätsrisiko wird täglich gemessen. 
eine Quantifizierung des operationellen risikos erfolgt 
jährlich. Weiters erfolgt in den einzelnen risikokatego-
rien eine ad-hoc-Berichterstattung, insofern dies nötig 
ist.

In der BtV Banksteuerung wird über die aktuelle aus-
nützung und limitierung des gesamtbankrisikos sowie 
der einzelnen risikokategorien berichtet, zudem wer-
den steuerungsmaßnahmen festgelegt und überwacht.

RISIKOART/THEMA                                                                                   lIquIDATIOnSAnSATz goIng-ConCern-ansatZ

Konfidenzintervall 99,9 % 95 %
Wahrscheinlichkeitshorizont 250 tage 30/250 tage

Internes Kapital 
(risikodeckungsmasse) anrechenbare eigenmittel erwarteter Jahresüberschuss und 

stille reserven

Kreditrisiko foundation internal ratings based approach (fIrB)
marktrisiko diversifikation zwischen marktrisiken berücksichtigt
     Zinsrisiko Var (Varianz-Kovarianz-ansatz)
     Währungsrisiko Var (Varianz-Kovarianz-ansatz)
     aktienkursrisiko Var (Varianz-Kovarianz-ansatz)

liquiditätsrisiko Refinanzierungsrisiko
max. (Bonitäts- und spreadrisiko)

Refinanzierungsrisiko
max. (Bonitäts- und spreadrisiko)

operationelles risiko standardansatz Var-ansatz
sonstige risiken 15 % Puffer 15 % Puffer

liquidationsansatz – risikotragfähigkeit
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RISIKOTRAGFäHIGKEIT – lIquIDATIOnSAnSATz 2008 Vorjahr maximum durchschnitt ultimo

Ausnützung in Tsd. € 381.000 399.901 361.063 399.901
ausnützung in % zur risikodeckungsmasse (rdm) 62,50 % 62,47 % 56,90 % 62,47 %

rdm = risikodeckungsmasse
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die ergebnisse der risikotragfähigkeit 2008 (liquida-
tionsansatz) sind mit den ergebnissen aus 2007 nicht 
mehr vergleichbar. unterschiede gibt es vor allem im 
marktrisiko: das Zinsrisiko wurde 2008 mit einem 
Value-at-Risk auf Basis 99,9 % und 250 Tage Haltedauer 
(2007: 200-Basispunkte-shift) berechnet. das akti-
enkursrisiko und das Währungsrisiko wurden 2008 
mit 99,9 % und 250 Tagen Haltedauer (2007: 99 % und 
30 Tagen Haltedauer) gerechnet. Das operationelle 
risiko wurde für das Jahr 2008 mit dem standardansatz 

gemäß § 22k BWg iVm §§ 185-187 solvaV berechnet 
und in die risikotragfähigkeitsrechnung (liquidations-
ansatz) eingestellt. die ausnützung des gesamtrisikos 
in % zur risikodeckungsmasse ist BtV-intern mit 85 % 
limitiert und beträgt zum Jahresultimo 62,5 % (399,9 
Mio. €). Die höchste Ausnützung gab es zum Jahresul-
timo. die leichte steigerung im laufe des Jahres erklärt 
sich dadurch, dass sich das Volumen stetig erhöht hat, 
während die risikodeckungsmasse über das ganze Jahr 
in etwa gleich blieb.

going-Concern-ansatz – risikotragfähigkeit

RISIKOTRAGFäHIGKEIT – GOInG-cOncERn-AnSATz 2008 maximum durchschnitt ultimo

Ausnützung in Tsd. € 91.015 78.655 91.015
ausnützung in % zur risikodeckungsmasse (rdm) 53,39 % 42,82 % 52,42 %
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Wie aus obiger grafik ersichtlich, wurde das limit im 
going-Concern-ansatz jederzeit eingehalten. Zudem 
war jederzeit genügend Puffer zum eingeräumten limit 
vorhanden. dem zwingenden abstimmungsprozess 
zwischen dem quantifizierten risikopotenzial einerseits 
und den allozierten risikodeckungspotenzialen der 
Bank wurde somit während des Berichtsjahres 2008 
ständig rechnung getragen.
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5.4.2. Kreditrisiko
das Kreditrisiko wird in der BtV wie folgt unterschie-
den:

   • Adressausfall- oder Kreditrisiko
   • Beteiligungsrisiko
   • Kreditrisikokonzentrationen

das risiko aus Verbriefungen hat im moment keine 
relevanz, da die BtV keine Verbriefungspositionen 
besitzt. 

die nachfolgende abbildung zeigt das risiko (berechnet 
mit dem IrB-rechenmodell) im Vergleich zur allozier-
ten risikodeckungsmasse und dem gesetzten limit in 
dieser risikokategorie.

KredItrIsIKo – goIng-ConCern-ansatZ maximum durchschnitt ultimo

Ausnützung in Tsd. € 77.211 69.638 77.023
ausnützung in % zur risikodeckungsmasse (rdm) 48,5 % 37,9 % 44,4 %
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5.4.2.1. adressausfallrisiko
unter adressausfallrisiko versteht man den gänzlichen 
oder auch nur teilweisen ausfall einer gegenpartei und 
einem damit einhergehenden ausfall der aufgelaufenen 
erträge bzw. Verluste des eingesetzten Kapitals. der 
Überwachung des adressausfallrisikos, als wichtigste 
risikoart in der BtV, kommt besondere Bedeutung zu. 
Bei dem in den vergangenen Jahren deutlich gestie-
genen Volumen im geschäft mit derivaten galt es 
zu beachten, dass adressrisiken immer getrennt von 
marktpreisrisiken zu überwachen und zu steuern sind. 
die getrennte erfassung der risiken ergibt sich daraus, 
dass das Kreditrisiko auch bei völlig geschlossenen 
Positionen besteht. 

steuerung des adressausfall- oder Kreditrisikos 
als wesentliche Zielvorgaben für das management des 
Kreditrisikos wurde die langfristige optimierung des 
Kreditgeschäftes im Hinblick auf die Risiko/Ertrags-
relation sowie kurzfristig die erreichung der jeweils 
budgetierten Kreditrisikoziele in den einzelnen Kun-
densegmenten definiert. Zu den risikominderungs-
techniken auf einzelebene zählen die Bonitätsprüfung, 
die Hereinnahme von Sicherheiten, laufende Überwa-
chung der Kontogestion und tourliche Überprüfung 
des ratings und der Werthaltigkeit der Besicherung. 
für im geschäftsjahr identifizierte und quantifizierte 
ausfallrisiken werden unter Berücksichtigung beste-
hender sicherheiten gewissenhaft risikovorsorgen in 
form von Wertberichtigungen gebildet. sowohl für das 
firmen- als auch für das Privatkundengeschäft ist ein 
automationsunterstütztes ratingprogramm im einsatz, 
mit dem eine einteilung der Kreditrisiken in einer skala 
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mit zehn zur Verfügung stehenden stufen vorgenom-
men wird. neben rein quantitativen Kriterien fließen 
auch qualitative Komponenten in die Beurteilung ein. 
Im Privatkundengeschäft ist ein scoringverfahren im 
einsatz, das eine fundierte einschätzung der Kreditkun-
den unterstützt. die erstbeurteilung des Kundenratings 
wird durch den Betreuer vor ort vorgenommen. die 
endgültige ratingeinstufung wird nach Begutachtung 
durch das Kreditmanagement freigegeben. dadurch 
ist die trennung von markt und marktfolge eindeutig 
gegeben. dieser ratingprozess bildet die Basis für die 
Berechnung von Kreditrisiken in form von ausfallwahr-
scheinlichkeiten und schafft die Voraussetzungen für 
eine risikogerechte Konditionenkalkulation sowie die 
früherkennung von Problemfällen. die Preiskalkulation 
im Kreditgeschäft baut darauf auf und erfolgt damit 
unter der Berücksichtigung von ratingbasierten risiko-
aufschlägen und der Kosten für die unterlegung mit re-
gulatorischem Kapital nach Basel II. die steuerung des 
Kreditrisikos auf Portfolioebene basiert vor allem auf 
Bonitätsklassen, Branchen, Währungen und ländern. 
der tourlich für unterschiedliche Verdichtungsebenen 
erstellte Kreditrisikobericht ist das zentrale steuerungs- 
und Überwachungsinstrument für die entscheidungs-
träger. die laufende analyse und die einleitung allen-
falls erforderlicher maßnahmen stellt die erreichung 
geschäftspolitischer Zielsetzungen sicher. 

5.4.2.2. Beteiligungsrisiko
die BtV versteht unter Beteiligungsrisiken (anteilseig-
nerrisiken) potenzielle Verluste aus bereitgestelltem 
Eigenkapital, aus Haftungsrisiken (z. B. Patronatser-
klärungen) oder aus ergebnisabführungsverträgen 
(Verlustübernahmen).

das regionalitätsprinzip, verbunden mit der risiko-
tragfähigkeit der BtV, ist eine tragende säule für die 
Beurteilung des gesamten Bankgeschäftes und ist daher 
auch Basis für die Beteiligungsstrategie. Beteiligungen 
werden insbesondere zur unterlegung von geschäfts-
feldern eingegangen. sie dienen daher vor allem der In-
formationsbeschaffung in den unterschiedlichen für das 
Bankgeschäft wesentlichen Branchen (z. B. tourismus), 
der Beobachtung konkurrierender geschäftsmodelle 
(z. B. Private equity) und der strategischen absicherung 
der eigenständigkeit (z. B. oberbank, BKs).

die Beteiligungen und anteile an verbundenen un-
ternehmen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem 
geschäftsbetrieb der Bank zu dienen, werden im 
Konzernabschluss der BtV in den finanziellen Vermö-
genswerten – available for sale sowie unter anteilen 
an at-equity-bewerteten unternehmen ausgewiesen. 
die Beteiligungen in der Position finanzielle Vermö-
genswerte – available for sale werden grundsätzlich 
zu anschaffungskosten („at cost“) bewertet. Bei den 
nach der at-equity-methode bewerteten anteilen an 
assoziierten unternehmen erfolgt die Bewertung zu 
anschaffungskosten zuzüglich des anteils der BtV am 
Periodenergebnis des Beteiligungsunternehmens. der 
Höchstansatz ist begrenzt durch das anteilige Eigenka-
pital an diesem Beteiligungsunternehmen.

die folgende tabelle zeigt die arten der Beteiligungs-
positionen sowie den Vergleich von Buchwert zu fair 
Value:

WERTE In MIO. EuR                                                                                                                        BucHWERT faIr-Value

Börsenotierte Kreditinstitute 211,0 262,9
nicht börsenotierte Kreditinstitute 11,8 11,8
sonstige nicht börsenotierte Beteiligungen 91,0 91,0

Im geschäftsjahr 2008 gab es gewinne und Verluste 
aus der Veräußerung bzw. liquidation von Beteiligungs-
positionen. Konkret ergab sich ein kumulierter gewinn 
von 134,9 Tsd. €. Der Anteil der nicht realisierten 
gewinne aus Beteiligungen, die in der neubewertungs-
reserve (teil der ergänzenden eigenmittel) enthalten 
sind, beträgt 5,4 Mio. €.

5.4.2.3. Kreditrisikokonzentrationen
als Konzentrationsrisiken in der BtV werden im allge-
meinen risiken bezeichnet, die aus einer ungleichmä-
ßigen Verteilung der geschäftspartner in Kredit- oder 
sonstigen geschäftsbeziehungen, geografischer bzw. 
branchenspezifischer geschäftsschwerpunktbildung 
und fremdwährungsfinanzierungen oder sonstigen 
Konzentrationen entstehen und geeignet sind, so große 

Verluste zu generieren, dass der fortbestand der BtV 
gefährdet ist.

risiken aus hohen Kreditvolumina
risiken aus hohen Kreditvolumina sind definiert als 
bedeutende engagements bei einem einzelnen Kunden 
oder einem Kreditnehmerverbund. In der BtV sind 
limite definiert, welche eine wirtschaftliche einheit von 
Kreditnehmern nicht überschreiten darf. Hohe Kredit-
volumina werden nur an Kunden mit sehr guter Bonität 
gewährt. durch tourliche Beobachtung im Zuge der 
Kreditüberwachung und der risikosteuerung werden 
großpositionen genau analysiert. Probleme oder Ver-
änderungen, die wesentlich sind, werden dem Vorstand 
sofort in einer ad-hoc-meldung gemeldet und zusätz-
lich im quartalsweisen Konzernrisikobericht reportet. 
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länder- bzw. transferrisiko
länder- bzw. transferrisiken sind definiert als risiken, 
bei denen die gefahr besteht, dass der Kontrahent sei-
nen Verpflichtungen deshalb nicht nachkommen kann, 
weil die Zentralbank seines landes nicht die notwendi-
gen devisen zur Verfügung stellt. als länderrisiko wird 
damit die fehlende fähigkeit oder Bereitschaft eines 
landes verstanden, devisen zur Zahlung von Zins- und 
tilgungsleistungen bereitzustellen. die risikoentwick-
lung in allen für die BtV relevanten ländern wird im 
Zuge des Kreditrisikoreportings tourlich analysiert. der 
fokus der analysen konzentriert sich hierbei vor allem 
auf die Marktgebiete österreich, Deutschland und 
schweiz. 

Branchenrisiko
unter Branchenrisiko werden Kredite an Kunden zu-
sammengefasst, deren Bonität von derselben leistung 
oder Ware abhängt. das Branchenrisiko wird ebenfalls 
im Zuge des Kreditrisikoreportings tourlich gemonitort. 
Bei Identifizierung von abhängigkeiten oder Konzentra-
tionsrisiken werden umgehend entsprechende maß-
nahmen von seiten des risikomanagements gemein-
sam mit dem Vorstand festgelegt. 

risiken aus fremdwährungskrediten
In der BtV werden fremdwährungskredite als Kredite 
an nichtbanken in fremder Währung verstanden. das 
risiko besteht hier in form der Konzentration, dass das 
klassische Wechselkursrisiko beim Kunden liegt. 

fremdwährungskredite wurden in der BtV nur an Kun-
den mit guter Bonität vergeben, wobei erhöhte fiktive 
Raten in den Haushaltsrechnungen angesetzt wurden, 
um sicherzustellen, dass die finanzierungen auch bei 
Kursverlusten leistbar wären. fremdwährungskredite 
für Privatkunden müssen zusätzlich hohe materielle 
Besicherungen ausweisen, bei hypothekarisch besicher-
ten finanzierungen wurden erhöhte nebengebühren 
eingetragen. die entwicklung des fremdwährungs-
portfolios wird im Kreditrisikobericht vierteljährlich 
reportet. Zusätzlich müssen alle Betreuer monatlich 
ihr eigenes Portfolio auf Kursverluste kontrollieren und 
je nach rating entsprechende maßnahmen setzen. 
diese maßnahmen werden durch den Bereich Kredit-
management kontrolliert. außerdem wird jeder Kunde 
mindestens zweimal jährlich von der Kursentwicklung 
seiner finanzierung informiert. 

Im firmenkundenbereich werden fremdwährungskre-
dite üblicherweise ebenfalls nur an Kunden mit guter 
Bonität vergeben. eventuelle Währungs- und Zinsri-
siken aus diesen geschäften müssen für diese Kunden 
einwandfrei leistbar sein. 

die Überwachung der risiken aus fremdwährungskre-
diten erfolgt sowohl portfolio- als auch adressbezogen. 
die mit fremdwährungskrediten verbundenen risiken 
werden standardmäßig im vierteljährlichen Kreditrisi-

kobericht dargestellt. außerdem erfolgen entsprechen-
de analysen auch anlassbezogen, wie z. B. bei starken 
schwankungen von Währungskursen.

Weiters wurde ein limit zur Begrenzung der finanzie-
rungen in schweizer franken für Privatkunden einge-
richtet. Hierbei wird das bestehende Finanzierungsvo-
lumen in schweizer franken an Privatkunden mit einer 
Kursverschlechterung gestresst. diese Kursverschlech-
terung findet ihren niederschlag auch im internen 
rating des Kunden. der negative einfluss auf das rating 
wird hierbei über die Verringerung des monatlichen 
Überschusses in der Haushaltsrechnung simuliert. Die 
daraus folgende steigerung des risikodeckungsmassen-
bedarfs in der risikotragfähigkeitsrechnung, verursacht 
durch die aufwertung des schweizer-franken-Kurses 
an sich sowie durch die ratingverschlechterung, darf 
einen bestimmten Prozentsatz der definierten risiko-
deckungsmasse im liquidationsansatz nicht überschrei-
ten.

derzeit werden fremdwährungskredite nur mehr an 
firmenkunden vergeben – die Vergabe an Privatkunden 
wurde eingestellt.

risiken aus Krediten mit tilgungsträgern
In der BtV stellen Kredite mit tilgungsträgern auslei-
hungen an nichtbanken dar, zu deren tilgung ein oder 
mehrere finanzprodukte (tilgungsträger) vorgesehen 
sind, bei denen die Zahlungen des Kreditnehmers 
der Bildung von Kapital dienen, das später zumindest 
teilweise zur tilgung verwendet werden soll. das risiko 
besteht hier in form der Konzentration in bestimmten 
tilgungsträgern sowie Währungsinkongruenzen zwi-
schen Krediten und tilgungsträgern.

finanzierungen mit tilgungsträgern stellten in der 
Vergangenheit vor allem für Privatkunden eine beliebte 
finanzierungsform dar – speziell in Kombination mit 
fremdwährungsfinanzierungen. finanzierungen mit 
tilgungsträgern wurden an Kunden nur vergeben, wenn 
eine rückführung in form von annuitäten auch leistbar 
gewesen wäre. somit wurde gewährleistet, dass auch 
bei nachhaltiger negativer entwicklung der tilgungs-
trägern die Kunden ihre Kredite bedienen können. alle 
tilgungsträger in der BtV müssen eine Überdeckung 
auf den Kreditsaldo erbringen. Je nach art des tilgungs-
trägers liegt diese Überdeckung zwischen 10 und 30 % 
des Kreditsaldos. seit 2004 werden jährlich tilgungs-
träger-Kontrollen durchgeführt und die Kunden über 
die entwicklung ihrer tilgungsträger informiert. die 
abweichungen der tilgungsträger werden nicht auf den 
saldo, sondern inklusive der mit dem Kunden verein-
barten Überdeckung berechnet. es werden mit den 
Kunden gegebenenfalls geeignete maßnahmen verein-
bart, um eventuell vorhandene negative Inkongruenzen 
zwischen ablaufleistung der tilgungsträger und der 
finanzierung auszumerzen bzw. es erfolgt der umstieg 
in eine andere finanzierungsform (abbaufinanzierung). 
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die Kreditvergabe erfolgt in diesem Bereich äußerst 
restriktiv. Betroffen sind in erster linie renditefinan-
zierungen im Immobilienbereich. die maßstäbe sind 
hierfür sehr streng. neben einer sehr guten Bonität der 
Kunden legt die BtV Wert auf eine hohe eigenkapital-
einbringung. sinngemäß gilt dasselbe regelwerk wie 
für die Privatkunden. das heißt, dass auch hier entspre-
chende Überdeckungen bei den tilgungsträgern zu 
erwirtschaften sind und die tilgungsträgerentwicklung 
ebenfalls mindestens jährlich überprüft wird.

die Vergabe von endfälligen Krediten (mit tilgungsträ-
gern) an Privatkunden wurde eingestellt.

restrisiken aus kreditrisikomindernden techniken
restrisiken aus kreditrisikomindernden techniken sind 
risiken, die durch Konzentrationen im sicherheiten-
portfolio entstehen. diese können nach Kredit-, markt-, 
liquiditäts- und operationellen risiken unterschieden 
werden. 

unter Kreditrisiken innerhalb des sicherheitenportfo-
lios wird der gänzliche oder auch nur teilweise ausfall 
eines sicherheitengebers verstanden, wodurch der 
jeweilige sicherheitenwert gänzlich oder teilweise 
reduziert wird.

als marktrisiken sind das Zinsänderungs-, Währungs- 
und aktienkursrisiko zu nennen. 
das Währungsrisiko entsteht hierbei durch Währungs-
inkongruenzen zwischen forderung und risikomindern-
der technik. Verändert sich der nominalkurs der sicher-
heit negativ zum nominalkurs des Kredites, vergrößert 
sich der unbesicherte teil der forderung und somit die 
potenzielle Verlusthöhe bei ausfall der forderung. 
das Zinsänderungs- und aktienkursrisiko ist hier vor 
allem im Zusammenhang mit finanziellen sicherheiten 
zu sehen. so könnten sich beispielsweise aufgrund 
makroökonomischer einflüsse die marktwerte von 
finanziellen sicherheiten (z. B. aktien, anleihen etc.) 
verringern.
das liquiditätsrisiko ist im Zuge der restrisiken aus 
risikomindernden techniken definiert als die nicht-
liquidierbarkeit von teilen des sicherheitenportfolios. 
Beispielsweise wiederum verursacht durch makroöko-
nomische einflüsse.

Weiters können operationelle risiken, wie sie bereits 
definiert wurden, dazu führen, dass teile des sicherhei-
tenportfolios an sicherheitenwert verlieren. 

Bei allen genannten risiken vergrößert sich durch die 
minderung des sicherheitenwertes der unbesicherte 
Teil der Forderung und somit die potenzielle Höhe des 
wirtschaftlichen Verlustes für die BtV bei ausfall der 
forderung.

die zuvor angeführten risiken werden in der BtV tour-
lich gemonitort. Im monitoring identifizierte Konzen-
trationsrisiken werden anschließend quantifiziert und 
gegebenenfalls adäquate maßnahmen festgelegt. 

5.4.2.4. Kontrahentenausfallrisiko
das Kontrahentenausfallrisiko (CCr) stellt eine sub-
kategorie des adressausfallrisikos in der BtV dar. 
In der offenlegungsverordnung wird die Kategorie 
Kontrahentenausfallrisiko auf derselben ebene wie das 
adressausfallrisiko genannt. deshalb wird diese risiko-
kategorie in diesem dokument auf derselben ebene wie 
das adressausfallrisiko dargestellt.

das Kontrahentenausfallrisiko ist das beidseitige Kre-
ditrisiko von geschäften mit einer unsicheren forde-
rungshöhe, die im Zeitablauf mit den Bewegungen der 
zugrunde liegenden marktfaktoren schwankt. Positio-
nen, welche ein Kontrahentenausfallrisiko generieren, 
weisen dabei folgende Charakteristika auf:

• Sie generieren einen Kreditbetrag, der bei Ausfall  
 des Kontrahenten als ersatzkosten des geschäftes  
 definiert wird.
• Der Kreditbetrag hängt von einem oder mehreren  
 zugrunde liegenden marktfaktoren ab.
• Instrumente mit ccR gehen mit einem zahlungs- 
 austausch bzw. einem austausch von finanzinstru- 
 menten gegen Zahlung einher.
• Es existiert ein expliziter Kontrahent, welchem  
 eine eindeutige ausfallwahrscheinlichkeit zugeord- 
 net werden kann.
• Das ccR besteht bilateral, d. h. für beide Kontrahen- 
 ten während der Vertragslaufzeit
• Es können Risikominderungstechniken herangezo- 
 gen werden.

In den nachfolgenden ausführungen dieses Kapitels 
wird unter dem Begriff Kontrahenten jeweils das 
gegenüber verstanden, mit dem die BtV das geschäft 
abgeschlossen hat. dies kann sowohl eine Bank als auch 
eine nichtbank sein.

methode der risikodeckungsmassenallokation
der BtV berechnet das Kontrahentenausfallrisiko mit 
der marktbewertungsmethode gemäß § 234 solvaV. 
Hierbei ergibt sich der Forderungswert aus positiven 
marktwerten (mindestens jedoch null) zuzüglich eines 
aufschlages, der sich als prozentueller anteil vom 
nominale errechnet. 

das Kontrahentenausfallrisiko wird im rahmen des 
adressausfallrisikos berücksichtigt. somit geht eine 
Kapitalallokation gemäß § 39a BWg mit der allokation 
für das adressausfallrisiko einher. Welche methode zur 
Berechnung des risikos angewandt werden und wie 
viel Kapital dem Kreditrisiko alloziert wurde, ist dem 
vorhergehenden Kapitel „Verfahren zur messung von 
risiken“ zu entnehmen. 
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ausnützungen für geschäfte mit Kontrahentenausfall-
risiko werden für Kunden- sowie für Bankgeschäfte mit 
limits begrenzt. die limits werden täglich den markt-
werten gegenübergestellt und bei Überschreitungen 
maßnahmen (z. B. einforderung von sicherheiten) 
gesetzt.

absicherung der Besicherungen und Bildung von 
reserven
In der BtV werden zur absicherung von Kontrahen-
tenausfallrisiken grundsätzlich alle im Kapitel „arten 
von Besicherungen“ aufgelisteten sicherheiten her-
angezogen. die sicherstellung der Werthaltigkeit und 
Verwertbarkeit von Besicherungen für Kontrahenten-
ausfallrisiken erfolgt gemäß den internen Vorschriften 
und Verfahren, die ebenfalls im Kapitel Kreditrisikomin-
derung näher erläutert werden. die BtV geht im Zuge 
der Kreditrisikominderung auch vertragliche netting-
Vereinbarungen zur absicherung von Kontrahenten-

ausfallrisiken ein. diese werden jedoch zur Berechnung 
der risikotragfähigkeit für das Kreditrisiko in der säule 
II nicht als risikomindernde technik angesetzt. Weiters 
werden auch nachschussvereinbarungen mit Kontra-
henten getroffen. 

sicherungsbetrag bei Bonitätsherabstufung
Im falle der getroffenen nachschussvereinbarungen 
mit den Kontrahenten bestehen für die BtV keine 
nachschussverpflichtungen im falle des Zustandekom-
mens eines negativen marktwertes aus sicht der BtV.

Beizulegende Zeitwerte der geschäfte
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über die 
summe der aktuellen beizulegenden Zeitwerte, deren 
aufrechnungsmöglichkeiten sowie zu den gehaltenen 
Besicherungen der geschäfte mit einem Kontrahenten-
ausfallrisiko.

AKTuEllE BEIzulEGEnDE zEITWERTE DER GEScHäFTE                                                                                                                 Werte in Tsd. €

summe der aktuellen beizulegenden Zeitwerte der geschäfte 65.372
aufrechnungsmöglichkeiten 0
forderungswerte nach netting 65.372
gehaltene Besicherungswerte –3.462
nettokreditforderungen 61.910
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maße für den forderungswert
der gesamte nach der marktbewertungsmethode 
berechnete Forderungswert beträgt 114,1 Mio. €. In 
dieser summe ist das Kontrahentenausfallrisiko für 
optionen auf substanzwerte nicht enthalten.

nominalwerte von derivatgeschäften
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über die 
nominalwerte von derivatgeschäften, unterteilt nach 
Produktgruppen sowie nach Kauf- und Verkaufskon-
trakten:

Werte in Tsd. €            Kontraktvolumen/restlaufzeiten              marktwerte
< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt positiv negativ

Zinsswaps 89.955 811.915 865.593 1.767.464 29.496 – 29.920
Kauf 26.221 255.654 468.532 750.407 2.894 – 27.077
Verkauf 63.734 556.261 397.061 1.017.057 26.602 – 2.843

Zinssatzoptionen 66.132 83.348 94.544 244.024 4.117 – 4.117
Kauf 33.066 41.674 47.272 122.012 4.117 0
Verkauf 33.066 41.674 47.272 122.012 0 – 4.117

Zinssatzverträge gesamt 156.087 895.263 960.137 2.011.487 33.613 – 34.037

Währungsswaps 94.260 113.268 12.828 220.356 14.092 – 13.610
Kauf 47.527 56.198 6.408 110.133 8.941 – 4.803
Verkauf 46.732 57.070 6.421 110.223 5.151 – 8.807

devisentermingeschäfte 1.749.282 0 0 1.749.282 16.555 – 16.145
Wechselkursverträge gesamt 1.843.541 113.268 12.828 1.969.637 30.647 – 29.756

derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige derivate

52.221 170.891 11.275 229.387 17.816 – 102

Kauf 48.587 166.430 11.275 221.292 17.816 0
Verkauf 3.634 4.461 0 8.095 0 – 102

Wertpapierbezogene geschäfte gesamt 52.221 170.891 11.275 234.387 17.816 – 102

gesamt Bankbuch 2.051.849 1.179.422 984.240 4.215.511 82.077 – 63.895

zinssatzoptionen – Handelsbuch 246 16.715 10.765 27.727 583 – 590
Kauf 0 8.318 5.405 13.723 583 0
Verkauf 246 8.397 5.359 14.003 0 – 590

zinsswaps – Handelsbuch 0 20.000 0 20.000 416 – 416
Kauf 0 10.000 0 10.000 0 – 416
Verkauf 0 10.000 0 10.000 416 0

Zinssatzverträge gesamt 246 36.715 10.765 47.727 1.000 – 1.006

Gesamt Handelsbuch 246 36.715 10.765 47.727 1.000 – 1.006

Gesamtsumme der noch nicht abge-
wickelten derivat. Finanzinstrumente

2.052.096 1.216.137 995.005 4.263.238 83.076 – 64.901

gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer finanzprodukte per 31. dezember 2008:
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5.4.3. marktrisiko
unter marktrisiken versteht die BtV den potenziel-
len Verlust, der durch Veränderungen von Preisen an 
finanzmärkten für sämtliche Positionen im Bank- und 
im Handelsbuch entstehen kann. Das Marktrisiko setzt 
sich aus den risikokategorien Zinsrisiko, Währungs-
risiko und aktienkursrisiko zusammen und wird auf 
gesamtbankebene gesteuert.

Zum Zweck der risikomessung und risikosteuerung 
quantifiziert die BtV den Value-at-risk für alle drei 
definierten risikokategorien des marktrisikos auf Basis 
eines Konfidenzniveaus – bezüglich liquidationsansatz 
von 99,9 % und einer Behaltedauer von 250 tagen, 

bezüglich going-Concern-ansatz von 95,0 % und einer 
Behaltedauer von 30 tagen. der Value-at-risk wird auf 
Basis der Varianz-Kovarianz-methode gerechnet, wobei 
zur Berechnung der Volatilität die vergangenen 200 
Handelstage herangezogen werden. Bei der Berech-
nung der Volatilität werden die zeitlich näher gelegenen 
Handelstage stärker gewichtet. Weiters wird für Markt-
risiken ein diversifikationseffekt berechnet. dadurch 
werden Korrelationen zwischen den risikokategorien 
Zinsrisiko, Währungsrisiko und aktienkursrisiko 
berücksichtigt. damit die summe der einzellimite das 
gesamtlimit des marktrisikos ergibt, wird die diversifi-
kation linear auf die risikokategorien aufgeteilt. 

marKtrIsIKo 2008 – goIng-ConCern-ansatZ maximum durchschnitt ultimo

Ausnützung in Tsd. € 9.902 6.168 9.902
ausnützung in % zur risikodeckungsmasse (rdm) 5,7 % 3,3 % 5,7 %
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5.4.3.1. Zinsrisiko
Zinsänderungsrisiken entstehen durch die Veränderun-
gen des marktwertes aufgrund von Veränderungen der 
marktzinsen. dieses risiko ergibt sich aus der Zinsbin-
dungsinkongruenz sämtlicher aktiv- und Passivposi-
tionen (einschließlich bilanzunwirksamer geschäfte). 
die beiden wesentlichen ökonomischen effekte des 
Zinsrisikos, die auf den ertrag eines Kreditinstitutes ein-
wirken, sind dabei der einkommenseffekt beim netto-
zinsertrag sowie der Barwerteffekt des Zinsbuchs. die 
zentrale aufgabe des risikomanagements einer Bank 
besteht dabei darin, die auswirkungen dieser Zins-
strukturänderungen auf den ökonomischen Wert des 
Bankbuchs entsprechend zu messen und zu begrenzen. 

Art des zinsrisikos und Häufigkeit der Messung
die verschiedenen formen des Zinsrisikos in der BtV 
umfassen 

   • Repricing Risk 
   • Yield curve Risk 
   • Basis Risk
   • nicht lineare Risiken aus derivativen Positionen

Während die ersten 3 Kategorien aus dem traditionel-
len Bankgeschäft entstehen und kontrolliert werden, 
nimmt die vierte risikounterart durch den verstärkten 
einsatz derivativer geschäfte im Zuge einer aktiv-
Passiv-steuerung der Bilanz einen immer größeren stel-
lenwert ein. Zu diesen Produkten zählen unter anderem 
Kredite mit optionalitäten und absicherungsgeschäfte 
zu Kundenpositionen.

Verfahren und Häufigkeit der Messung der zinsrisiken
das Zinsrisiko des Bankbuchs wird derzeit in der BtV 
monatlich mittels eines Var-ansatzes berechnet und 
gesteuert. der Value-at-risk auf gesamtbankebene 

wird anhand des parametrischen Var ermittelt. Weiters 
wird der aufsichtsrechtlich geforderte standardisierte 
Zinsschock mittels einer 200-BP-Parallelverschiebung 
berechnet. 

als zweites zentrales Instrument zur steuerung des 
Zinsriskos kommt in der BtV die Zinsbindungsbilanz 
zum einsatz. In der sogenannten gaP-analyse werden 
in der BtV stichtagsbezogen sämtliche zinssensitiven 
aktiva und Passiva und außerbilanzmäßige geschäfte 
gegenüber gestellt und die zeitliche ablaufstruktur 
nach Perioden gegliedert.

schlüsselannahmen bei der modellierung des Zinsrisi-
kos
Bei zinsfixen und zinsvariablen Positionen erfolgt eine 
einstellung in die laufzeitbänder aufgrund ihrer effekti-
ven Zinsbindung. für die modellierung von Produkten 
ohne fixe laufzeit wird dies mit Hilfe einer Experten-
meinung festgelegt.

die modellierung der Kapitalbindung von Produkten 
ohne fixe laufzeit wird ebenfalls mit Hilfe einer Exper-
tenmeinung determiniert.

gewinnschwankungen bei auf- und abwärtsschocks 
als Krisentest wird monatlich neben dem aufsichts-
rechtlich geforderten standardisierten 200-BP-Zins-
schock auch ein etwas abgemilderter 100-BP-Parallels-
hift angewendet. das Zinsänderungsrisiko wird dabei in 
form von Barwertverlusten bei Zinsschocks in relation 
zum eigenkapital betrachtet. 

folgende tabelle zeigt den delta-Wert (Barwertverän-
derung) des Zinsbuches auf gesamtbankebene zum 
31. dezember 2008, aufgeschlüsselt nach Währungen 
für den 100-BP-Parallelshift:

WäHRunG                                                                                                                                                                             BARWERTVERänDERunG 
in Tsd. €

eur –15.157
cHF –1.174
sonstige –110
Gesamt –16.441
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limitierung des Zinsrisikos
Zur Begrenzung des Zinsrisikos gibt es in der BtV ein 
umfangreiches linien- und limitsystem. Hierbei wer-
den zusätzlich zu Value-at-risk-limiten auch Verlustli-
mite (stop-loss-limite) und depotlimite auf Portfolio-
ebene gesetzt. 

die nachstehende abbildung bezüglich des Zinsrisi-
kos zeigt, dass das limit aufgrund der diversifikation 
zwischen Zinsrisiko, devisenrisiko und aktienkursrisiko 
dynamisch ist. das limit wurde jederzeit eingehalten. 
Zudem war stets genügend Puffer zum eingeräumten 
limit vorhanden.

zInSänDERunGSRISIKO (95,0 %, VAR 30 HAnDElSTAGE)  
goIng-ConCern-ansatZ

maximum durchschnitt ultimo

Ausnützung in Tsd. € 8.322 5.326 8.322
ausnützung in % zur risikodeckungsmasse (rdm) 4,8 % 2,9 % 4,8 %
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5.4.3.2. Währungsrisiko
als Währungsrisiko wird die gefahr bezeichnet, dass 
das erzielte ergebnis aufgrund von geschäften, die den 
Übergang von einer Währung in eine andere erfordern, 
das erwartete ergebnis unterschreitet. 

nachfolgende grafik zeigt, dass das Währungsrisiko im 
laufe des Jahres aufgrund erhöhter Volatilität gestiegen 
ist. das limit wurde jederzeit eingehalten, zudem war 
jederzeit genügend Puffer zum eingeräumten limit 
vorhanden.

WäHRunGSRISIKO (KOnFIDEnznIVEAu 95,0 %, 30 TAGE BEHAlTEDAuER)  
goIng-ConCern-ansatZ

maximum durchschnitt ultimo

Währungs-VaR in Tsd. € 8.783 3.553 7.024
ausnützung in % zur risikodeckungsmasse (rdm) 5,3 % 2,0 % 4,0 %
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5.4.3.3. aktienkursrisiko
als aktienkursrisiko wird die Preisveränderungen von 
aktien und fonds, die aktien enthalten, verstanden. 
auch beim aktienkursrisiko wird mit einem max. 
Aktien-VaR von 10,1 Mio. € (entsprechen 5,7 % der 
risikodeckungsmasse) dem risikobewusstsein der BtV 
rechnung getragen. Wie bei allen marktrisiken wird 
auch das aktienkursrisiko im going-Concern-ansatz 
mit 95 % – 30 tage Value-at-risk, im liquidationsansatz 
mit 99,9 % – 250 tage ermittelt und überwacht. 

Wiederum ist die hohe Volatilität ausschlaggebend für 
einen anstieg dieses risikos in den vergangenen mona-
ten. Im dezember ist der deutliche rückgang dadurch 
erklärbar, dass das ohnehin sehr geringe Portfolio an 
aktien bzw. fonds weiter reduziert wurde.  

AKTIEnKuRSRISIKO (KOnFIDEnznIVEAu 95,0 %, 30 TAGE BEHAlTEDAuER)  
goIng-ConCern-ansatZ

maximum durchschnitt ultimo

Aktienkurs-VaR in Tsd. € 10.051 5.820 2.907
ausnützung in % zur risikodeckungsmasse (rdm) 5,7 % 3,1 % 1,7 %
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5.4.4. liquiditätsrisiko
das kurzfristige liquiditätsrisiko repräsentiert die ge-
fahr, dass die BtV ihren anfallenden Zahlungsverpflich-
tungen nicht zeitgerecht oder nicht in vollem umfang 
nachkommen kann. die hierfür im Bankwesengesetz 
vorgesehenen liquiditätsbestimmungen wurden von 
der BtV im Berichtsjahr jederzeit eingehalten. 

das refinanzierungsrisiko repräsentiert die gefahr, 
dass zusätzliche refinanzierungsmittel nur zu erhöhten 
marktzinsen beschafft werden können. das risiko von 
erhöhten refinanzierungskosten wird über ein stress-
szenario bezüglich der Veränderung der Zinskurve 
sowie eine erhöhung des risikoaufschlags für die BtV 
simuliert und in das gesamtbankrisiko eingerechnet.

nachfolgende grafik und tabelle zeigen deutlich, dass 
für das liquiditätsrisiko während des Berichtsjahres 
2008 zu keinem Zeitpunkt das limit von 2 % der risiko-
deckungsmasse überschritten bzw. erreicht wurde. 

lIQuIdItätsrIsIKo – goIng-ConCern-ansatZ maximum durchschnitt ultimo

Ausnützung in Tsd. € 2.235 1.175 1.935
ausnützung in % zur risikodeckungsmasse (rdm) 1,2 % 0,6 % 1,1 %
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5.4.5. operationelles risiko
das operationelle risiko ist definiert als die gefahr von 
Verlusten infolge unzulänglicher oder fehlgeschlagener 
interner Prozesse, systeme oder menschen sowie von 
externen ereignissen. diese definition beinhaltet das 
rechtsrisiko, schließt aber strategisches- und reputati-
onsrisiko aus.

grundsätzlich sind operationelle risiken im gegensatz 
zu markt- und Kreditrisiken nicht erfolgsabhängig. das 
bedeutet, dass es keine risiko/ertrags-relation gibt. 
In der BtV wurde ein risikomanagementprozess 
entwickelt, der sowohl qualitative als auch quantitative 
methoden anwendet. für bereits eingetretene schäden 
exisitiert eine schadensdatenbank, in der alle schadens-
fälle gesammelt werden. nach analyse der schäden 
werden entsprechende maßnahmen gesetzt, um das 
zukünftige Verlustrisiko zu minimieren. ergänzt wird 
dieser ansatz um die durchführung von sogenannten 
self-assessments, bei denen jährlich alle Bereiche bzw. 
Prozesse auf mögliche risiken untersucht werden. die-
se risiken werden in form von Interviews erfasst und 
anschließend – soweit erforderlich – interne Prozesse 
und systeme adaptiert. 

Im rahmen eines Quartalsberichts werden die ent-
scheidungsträger über die entwicklung des operationel-
len risikos und die getroffenen maßnahmen informiert. 
damit wird ein regelkreis aus risikoidentifikation, 
risikoquantifikation und risikosteuerung geschaffen. 

Im liquidationsansatz wird das operationelle risiko so 
wie in säule I mit dem standardansatz gemessen. Im 
going-Concern-ansatz wird das 95%ige Konfidenz-
intervall der bisher gesammelten schäden aus der scha-
densfalldatenbank verwendet. 

5.4.6. sonstige risiken 
unter „sonstige risiken“ versteht die BtV folgende 
risikoarten: strategisches risiko, reputationsrisiko, ei-
genkapitalrisiko, ertrags- bzw. geschäftsrisiko. da diese 
risiken schwer messbar sind, werden diese mit einem 
Puffer in der risikotragfähigkeit berücksichtigt. die 
risikotragfähigkeit wird daher mit 85 % des internen 
Kapitals begrenzt. risiken, die aus dem makroökonomi-
schen umfeld erwachsen, werden in der risikotragfä-
higkeit als sonstige risiken gesehen und daher mit dem 
angegebenen Puffer berücksichtigt.
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6. mindesteigenmittelerfordernis (säule I)

dieses Kapitel umfasst eine qualitative und quantitati-
ve offenlegung zum mindesteigenmittelerfordernis 
(säule I) der BtV. 

die säule I soll für eine ausreichende und risikoge-
rechte eigenkapitalunterlegung sorgen. sie beinhal-
tet einerseits die Beschreibung zur Berechnung der 
aufsichtsrechtlichen eigenmittel und andererseits die 
aufsichtlichen messverfahren zur ermittlung des risi-
kovolumens für die nachstehenden risikoklassen:

   • Kreditrisiko
   • Marktrisiko (Handelsbuch)
   • Operationelles Risiko

das Verhältnis von eigenmitteln zu gewichteten 
risikoaktiva darf in der säule I hierbei nicht geringer 
sein als 8 %. 

die definition der anrechenbaren eigenmittel bleibt 
hierbei gegenüber der eigenkapitalvereinbarung von 
1988, die in der Presseveröffentlichung vom 27. okto-
ber 1998 präzisiert wurde, bestehen.

die Berechnung des regulatorischen risikovolumens 
hat sich hingegen wesentlich (vor allem zur Berech-
nung des Kredit- und operationellen risikos) geändert. 
das regulatorische risikovolumen ergibt sich aus der 
summe aller gewichteten risikoaktiva. die summe der 
gewichteten risikoaktiva wird bestimmt, indem die 
eigenmittelanforderung für marktrisiken und opera-
tionelle risiken mit 12,5 multipliziert und zur summe 
der gewichteten risikoaktiva aus dem Kreditgeschäft 
addiert wird.

dieser sachverhalt lässt sich in einer funktion wie folgt 
ausdrücken:

emefmr = eigenmittelerfordernis für marktrisiken 
emefor = eigenmittelerfordernis für operation. risiko
∑ rWa = summe risikogewicht. aktiva Kreditgeschäft

die mindesteigenmittelerfordernisse für die jeweili-
gen risikokategorien der säule I setzen sich wie folgt 
zusammen:

Offenlegung 

Mario Haller und Jürgen Putz  Seite 40 

6. Mindesteigenmittelerfordernis (Säule I) 

Dieses Kapitel umfasst eine qualitative und quantitative Offenlegung zum 
Mindesteigenmittelerfordernis (Säule I) der BTV.  
 
Die Säule I soll für eine ausreichende und risikogerechte Eigenkapitalunterlegung sorgen. Sie 
beinhaltet einerseits die Beschreibung zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel und 
andererseits die aufsichtlichen Messverfahren zur Ermittlung des Risikovolumens für die 
nachstehenden Risikoklassen: 
 

Kreditrisiko 
Marktrisiko (nur Handelsbuch) 
Operationelles Risiko 

 
Das Verhältnis von Eigenmitteln zu gewichteten Risikoaktiva darf in der Säule I hierbei nicht 
geringer sein als 8 %.  
 
Die Definition des anerkannten aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals bleibt hierbei gegenüber der 
Eigenkapitalvereinbarung von 1988, die in der Presseveröffentlichung vom 27. Oktober 1998 
präzisiert wurde, bestehen. 
 
Die Berechnung des regulatorischen Risikovolumens hat sich hingegen wesentlich (vor allem zur 
Berechnung des Kredit- und operationellen Risiko) geändert. Das regulatorische Risikovolumen 
ergibt sich aus der Summe aller gewichteten Risikoaktiva. Die Summe der gewichteten 
Risikoaktiva wird bestimmt, indem die Eigenkapitalanforderung für Marktrisiken und 
operationelle Risiken mit 12,5 multipliziert und zur Summe der gewichteten Risikoaktiva aus 
dem Kreditgeschäft addiert wird. 
 
Dieser Sachverhalt lässt sich in einer Funktion wie folgt ausdrücken: 
 
 

 

 
 
 

rIsIKoKategorIe in Tsd. €                                                                                             RISIKOGEWIcHTETER 
     forderungsKlasse                                                                                             forderungsWert

eIgenmIttel-
erfordernIs

Kreditrisiko 449.096
     Zentralstaaten und -banken 8.715 697
     regionale gebietskörperschaften 328 26

     Verwaltungseinrichtungen und unternehmen ohne  
     erwerbscharakter 8.516 681

     Institute 475.640 38.051
     unternehmen 3.284.816 262.785
     retail-forderungen 659.519 52.762
     Immobilienbesicherte forderungen 528.976 42.318
     Überfällige forderungen 238.369 19.070
     gedeckte schuldverschreibungen  7.246 580
     Investmentfondsanteile 9.133 731
     sonstige Positionen 392.448 31.396
marktrisiko 2.003
operationelles risiko 20.550
Gesamt 471.650

nachfolgend werden die risikokategorien Kredit-, 
markt- und operationelles risiko detailliert offengelegt. 
die angeführten Informationen bilden die grundlage 
zur Berechnung der Zahlen in der obigen tabelle. 

die Zusammensetzung der aufsichtsrechtlichen eigen-
mittel wurde bereits im Kapitel eigenmittelstruktur 
beschrieben.
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6.1. Kreditrisiko
In diesem Kapitel werden Informationen zum adress-
ausfallrisiko, den risikomindernden techniken sowie 
den externen ratings offengelegt.

6.1.1. adressausfallrisiko

6.1.1.1. ausfallsdefinition
die ausfallsdefinition in der BtV ist für interne sowie 
für rechnungslegungs- und aufsichtszwecke synchro-
nisiert. somit ist eine einheitliche sichtweise für alle 
drei Zwecke gewährleistet.

die BtV hat ihre ausfallsdefinition auf Basis der 
Bestimmungen gemäß § 22b abs. 5 Z 2 BWg iVm § 
46 solvaV festgelegt. eine forderung gilt demnach als 
ausgefallen, wenn

   • eine wesentliche Verbindlichkeit des Schuldners  
 gegenüber der BtV mehr als 90 tage in Verzug ist  
 oder
   • die BTV davon ausgehen kann, dass der Schuldner  
 seinen Kreditverpflichtungen gegenüber der BtV  
 nicht in voller Höhe nachkommen wird (drohender  
 Zahlungsausfall).

Hierbei knüpfen beide Kriterien nicht an der Forderung 
an sich, sondern am schuldner an, weswegen in der 
BtV immer davon gesprochen wird, dass der schuldner 
ausgefallen ist. gilt demnach ein schuldner als ausge-
fallen, gelten damit sämtliche forderungen gegenüber 
diesem schuldner in der BtV (also in der KI-gruppe) als 
ausgefallen.

die Beurteilung, ob der Kunde in Verzug ist, richtet sich 
ausschließlich nach der zivilrechtlichen fälligkeit der 
forderung.

die Wesentlichkeit einer Verbindlichkeit leitet die BtV 
aus § 16 abs. 2 solvaV ab und synchronisiert diese mit 
den schwellwerten des § 46 solvaV, welche für den 
IrB-ansatz gelten. eine forderung gilt demnach als we-
sentlichm, wenn die summe der gesamten überfälligen 
forderungen aus Bankgeschäften, bestehend aus

   • Kreditraten,
   • Spesen,
   • zinsen und 
   • Überschreitungen aus Überziehungsrahmen,

größer als 2,5 % der summe aller dem Kunden bekannt
gegebenen rahmen ist (bereinigt um Währungs-
schwankungen) und der Betrag von eur 250,00 in-
nerhalb der BtV (also in der KI-gruppe) überschritten 
wurde. 

Hinsichtlich des zweiten Kriteriums, des drohenden 
Zahlungsausfalls, bedarf es keiner Überfälligkeit, nicht 
einmal der fälligkeit einer forderung. Vielmehr stehen 
hier faktoren im Vordergrund, die auf einen Zahlungs-
ausfall deuten und dazu führen, dass schon bei Vorlie-
gen dieser faktoren der schuldner als ausgefallen zu 
qualifizieren ist. es muss also unwahrscheinlich sein, 
dass der Kunde seinen Kreditverpflichtungen in voller 
Höhe gegenüber einem gruppenangehörigen Kredit-
instituts der BtV (also in der KI-gruppe) nachkommt, 
ohne dass auf maßnahmen wie die Verwertung allfällig 
vorhandener sicherheiten zurückgegriffen werden 
muss. In der BtV werden hierfür nachfolgende Kriteri-
en herangezogen, um einen schuldner als ausgefallen 
zu qualifizieren:

   • Verzicht auf laufende Belastung von zinsen aus  
 negativen Bonitätsgründen
   • Forderungsnachlässe aus negativen Bonitäts-
 gründen
   • Wertberichtigungen aufgrund einer deutlichen 
 Verschlechterung der Kreditqualität
   • Fälligstellung 
   • Einleitung von Betreibungsmaßnahmen
   • Restrukturierung des Kredites, die voraussichtlich  
 zu einer reduzierung der schuld durch einen  
 bedeutenden forderungsverzicht bezogen auf den  
 nominalbetrag, Zinsen oder gebühren führt
   • Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
   • Stellung des Schuldners unter Gläubigerschutz
   • Exekution gegen den Kunden 

die verwendete ausfallsdefinition deckt die Kriterien 
„überfällig“ und „ausfallsgefährdet“ in 
adäquater Weise ab. 
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6.1.1.2. forderungswerte aus unterschiedlichen Blick-
winkeln

durchschnittsbetrag der forderungen nach forde-
rungsklassen
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über den 
durchschnittlichen gesamtbetrag der forderungen, 
aufgeschlüsselt nach forderungsklasse. als durch-
schnittlicher gesamtbetrag wurde das arithmetische 
mittel der forderungen für den Berichtszeitraum 2008 
herangezogen. 

forderungsKlasse                                                                                                                                                                  Bruttoforderung
in Tsd. €

Zentralstaaten und -banken 485.049
regionale gebietskörperschaften 46.634
Verwaltungseinrichtungen und unternehmen ohne erwerbscharakter 44.352
Institute 1.799.887
unternehmen 3.877.998
retail-forderungen 1.086.076
Immobilienbesicherte forderungen 1.259.830
Überfällige forderungen 273.875
gedeckte schuldverschreibungen 61.027
Investmentfondsanteile 20.842
sonstige Positionen 736.132
Gesamt 9.691.701

Verteilung der forderungswerte nach geografischen 
gebieten (ländern)
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über die 
Bruttoforderungen, aufgeschlüsselt nach forderungs-
klassen und ländern. 

forderungsKlasse
in Tsd. €

österreich deutschland schweiz Italien usa sonstige summe

Zentralstaaten und -banken 259.417 5.005 321 0 0 245.519 510.262
regionale gebietskörperschaften 24.645 0 33.939 0 0 0 58.584

Verwaltungseinrichtungen+unter-
nehmen ohne erwerbscharakter

27.700 0 0 0 0 3.388 31.088

Institute 440.045 305.569 50.544 248.363 83.852 344.064 1.472.437
unternehmen 2.757.641 604.251 335.346 11.526 158.017 266.586 4.133.367
retail-forderungen 822.528 169.316 84.916 8.635 1.179 6.151 1.092.726
Immobilienbesicherte forderungen 773.379 293.540 199.241 6.329 425 3.830 1.276.744
Überfällige forderungen 252.784 42.103 39.434 3.062 240 930 338.553
gedeckte schuldverschreibungen 15.080 36.820 0 0 0 15.606 67.507
Investmentfondsanteile 20.484 0 0 0 0 0 20.484
sonstige Positionen 660.632 6.942 9.586 3.056 15.451 3.412 699.080
Gesamt 6.054.335 1.463.547 753.328 280.971 259.164 889.486 9.700.831
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Verteilung der forderungswerte nach Wirtschaftszwei-
gen (Branchen)
die nachfolgenden 2 tabellen geben einen Überblick 
über die Bruttoforderungen, aufgeschlüsselt nach for-
derungsklassen und Wirtschaftszweigen (Branchen). 

forderungsKlasse
in Tsd. €

Bauwesen dienst-
leistungen

energie-/ 
Wasservers.

fremden-
verkehr

Handel Kredit-/ Ver- 
sicherungsw.

öffentliche 
Hand

Zentralstaaten und -banken 0 0 0 0 0 74.954 435.308
regionale gebietskörperschaften 0 0 0 0 0 0 58.584

Verwaltungseinrichtungen+unter-
nehmen ohne erwerbscharakter

0 0 0 0 0 0 31.088

Institute 0 0 0 0 0 1.472.437 0
unternehmen 298.072 724.989 103.517 293.861 325.255 344.076 0
retail-forderungen 33.916 116.580 772 34.150 85.691 5.537 0
Immobilienbesicherte forderungen 42.664 90.465 3.878 68.117 41.189 3.042 0
Überfällige forderungen 19.306 48.521 0 20.764 34.473 406 0
gedeckte schuldverschreibungen 0 0 0 0 0 67.507 0
Investmentfondsanteile 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Positionen 51 1.115 0 0 12.725 7.079 0
Gesamt 394.010 981.671 108.168 416.892 499.333 1.975.036 524.980

forderungsKlasse
in Tsd. €

Private realitäten-
wesen

sachgüter-
erzeugung

seilbahnen sonstige Verkehr u. 
nachrichten

summe der  
2 tabellen

Zentralstaaten und -banken 0 0 0 0 0 0 510.262
regionale gebietskörperschaften 0 0 0 0 0 0 58.584

Verwaltungseinrichtungen+unter-
nehmen ohne erwerbscharakter

0 0 0 0 0 0 31.088

Institute 0 0 0 0 0 0 1.472.437
unternehmen 4.966 651.344 945.509 249.861 48.552 143.363 4.133.367
retail-forderungen 664.591 27.347 71.206 2.230 25.044 25.662 1.092.726
Immobilienbesicherte forderungen 703.955 231.640 63.527 20.099 3.091 5.077 1.276.744
Überfällige forderungen 120.782 29.532 43.179 4.447 10.998 6.145 338.553
gedeckte schuldverschreibungen 0 0 0 0 0 0 67.507
Investmentfondsanteile 0 0 0 0 20.484 0 20.484
sonstige Positionen 50.315 4.781 85.274 0 534.607 3.133 699.080
Gesamt 1.544.608 944.645 1.208.695 276.638 642.776 183.380 9.700.831
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forderungsKlasse
in Tsd. €

bis 1 
tag

2 – 90 
tage

0,25 – 1 
Jahr

1 – 5 
Jahre 

größer 5  
Jahre

summe

Zentralstaaten und -banken 0 67.688 110.868 225.183 106.523 510.262
regionale gebietskörperschaften 141 38.086 1.495 6.177 12.685 58.584

Verwaltungseinrichtungen+unter-
nehmen ohne erwerbscharakter

3.107 23.585 2.331 558 1.507 31.088

Institute 188.137 268.482 211.599 596.497 207.722 1.472.437
unternehmen 66.623 900.440 861.936 981.447 1.322.921 4.133.367
retail-forderungen 17.613 238.047 227.868 259.462 349.737 1.092.726
Immobilienbesicherte forderungen 20.579 278.134 266.241 303.156 408.633 1.276.744
Überfällige forderungen 228.015 24.475 23.428 26.677 35.958 338.553
gedeckte schuldverschreibungen 0 6.382 0 54.067 7.057 67.507
Investmentfondsanteile 20.484 0 0 0 0 20.484
sonstige Positionen 648.844 1.455 2.024 31.788 14.969 699.080
Gesamt 1.193.543 1.846.774 1.707.790 2.485.012 2.467.713 9.700.831

Verteilung der forderungswerte nach ihrer restlaufzeit
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über die 
Bruttoforderungen, aufgeschlüsselt nach forderungs-
klassen und ihrer restlaufzeit.
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Verteilung der forderungswerte nach risikogewichten
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über 
Bruttoforderungen und angepasste forderungswerte, 
aufgegliedert nach forderungsklassen und risikoge-
wichten.

forderungsKlasse
in Tsd. €

risikogewicht Bruttoforderung angepasster  
forderungswert 

Zentralstaaten und -banken
0 %

50 %
489.831

20.431
510.162

17.431

regionale gebietskörperschaften
0 %

20 %
56.734

1.850
61.960

1.642

Verwaltungseinrichtungen und unternehmen ohne 
erwerbscharakter

20 %
100 %

27.700
3.388

26.444
3.231

Institute

0 %
20 %
50 %

100 %

15.144
962.202
419.156

75.936

15.144
1.029.091

423.438
75.936

unternehmen
20 %
50 %

100 %

69.429
174.489

3.889.449

69.429
174.489

3.571.063

retail-forderungen 75 % 1.092.726 1.001.630

Immobilienbesicherte forderungen
35 %
50 %

695.732
581.012

688.753
575.825

Überfällige forderungen
50 %

100 %
150 %

4.736
217.306
116.512

2.752
96.542
98.004

gedeckte schuldverschreibungen
10 %
20 %

62.550
4.957

62.550
4.957

Investmentfondsanteile andere rW 20.484 20.484

sonstige Positionen

0 %
20 %

100 %
150 %

242.227
66.484

378.968
11.401

240.435
66.484

369.040
11.401

Gesamt 9.700.831 9.218.317

Bei forderungen in form von Investmentfondsanteilen 
kommt ein look-through-ansatz zum einsatz. um die 
Übersichtlichkeit zu bewahren, wird aufgrund des rela-
tiv geringen forderungsvolumens von einer darstellung 
aufgegliedert nach risikogewichten abgesehen.

Von den eigenmitteln abzuziehende forderungswerte
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über 
Bruttoforderungen und angepasste forderungswerte, 
die von den eigenmitteln abgezogen werden, aufgeglie-
dert nach forderungsklassen und risikogewichten:

forderungsKlasse
Werte In tsd. eur

Beschreibung risikogewicht Bruttoforderung angepasster  
forderungswert 

sonstige Positionen
anteile an anderen Kredit- und finanzinstitu-
ten von mehr als 10 % ihres Kapitals

0 % 99.940 99.940

sonstige Positionen

Beteiligungen an Versicherungsunterneh-
men, rückversicherungsunternehmen und 
Versicherungsholdinggesellschaften

0 % 1.744 1.744

Gesamt 101.684 101.684
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6.1.1.3. Wertberichtigungen und rückstellungen
die BtV klassiert alle forderungen in einer der zehn 
rating-Klassen (aa-d2). Bei den forderungen der 
Klassen 1-7 (aa-C1) werden die Zinsen und tilgungen 
geleistet, die Belehnung der sicherheiten ist angemes-
sen und die rückzahlung des Kredites erscheint nicht 
gefährdet. für die forderungen der Klassen 5-7 (B1-C1) 
werden Portfoliowertberichtigungen gebildet. die 
Kredite der Klassen 8-10 (C2-d2) sind gefährdet bzw. 
stark gefährdet und werden einzeln wertberichtigt. 
für in diesen Klassen ausgewiesene gehaltekonti bzw. 
Privatkundenkredite werden pauschale einzelwertbe-
richtigungen gebildet. der gesamtbetrag der risikovor-
sorgen wird offen als Kürzungsbetrag auf der aktivseite 

der Bilanz ausgewiesen. dieser beinhaltet neben den 
einzelwertberichtigungen auch pauschale einzelwertbe-
richtigungen für gehaltekonten und Privatkundenkredi-
te sowie Portfoliowertberichtigungen gemäß Ias 39.64. 
rückstellungen für eventualverbindlichkeiten werden 
unter rückstellungen auf der Passivseite ausgewiesen.

Wertberichtigungen und rückstellungen nach ländern
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über 
Wertberichtigungen und rückstellungen sowie auf-
wendungen für Wertberichtigungen und rückstellun-
gen von überfälligen und ausfallgefährdeten forderun-
gen, aufgeschlüsselt nach ländern. 

land
in Tsd. €

Überfällig eWB p-eWB rückstellungen

österreich 257.391 104.822 21.265 241
schweiz 39.426 8.031 1.167 0
deutschland 42.074 14.295 2.099 0
rest 19.469 6.023 863 0
Gesamt 358.361 133.171 25.395 241

Veränderungsrechnung für Wertberichtigungen und 
rückstellungen
die nachfolgende rechnung gibt einen Überblick über 
die Veränderung von Wertberichtigungen und rück-
stellungen für ausgefallene und überfällige forderun-
gen.

rIsIKoVorsorgen
in Tsd. €

2008 2007

anfangsbestand Kreditgeschäft per 01.01. 159.679 152.439
– Auflösung – 15.938 – 6.126
+ Zuweisung 35.091 28.871
– Verbrauch – 20.315 – 15.498
Veränderungen aus Währungsdifferenzen 49 – 7

risikovorsorgen Kreditgeschäft per 31.12. 158.566 159.679

anfangsbestand erfüllungsgarantien per 01.01. 273 219
– Auflösung – 56 – 11
+ Zuweisung 24 65
– Verbrauch 0 0

rückstellungen erfüllungsgarantien per 31.12. 241 273

Gesamt 158.807 159.952
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Wertberichtigungen und Wertaufholungen in der guV
die nachfolgende rechnung gibt einen Überblick über 
die Veränderung von direkt in die gewinn- und Ver-

lustrechnung übernommenen Wertberichtigungen 
und Wertaufholungen für ausgefallene und überfällige 
forderungen im Berichtszeitraum 2008.

RISIKOVORSORGEn IM KREDITGEScHäFT
in Tsd. € 

2008 2007

Zuweisung zur risikovorsorge on balance – 35.092 – 28.871
Zuweisung zur risikovorsorge off balance – 24 – 65
Prämie für Kreditausfallversicherung – 6.136 – 4.545
Auflösung zur Risikovorsorge on balance 15.938 6.126
Auflösung zur Risikovorsorge off balance 56 11
direktabschreibung – 4.525 – 2.008
eingänge aus abgeschriebenen forderungen 497 146

Gesamt – 29.286 – 29.206

6.1.2. Kreditrisikominderung

6.1.2.1. Vorschriften und Verfahren für das bilanzielle 
und außerbilanzielle netting
In der BtV kommt ein bilanzielles netting gemäß § 
84 solvaV nicht zur anwendung. diesen regelungen 
entsprechend, könnten wechselseitige forderungen der 
BtV und des Kontrahenten bei gegenseitigen Bargutha-
ben zum Zweck der Kreditrisikominderung verwendet 
werden.

Insgesamt wird durch das bilanzielle netting ein Volu-
men in Höhe von 88,1 Mio. € saldiert.

Weiters geht die BtV im Zuge der Kreditrisikominde-
rung auch vertragliche netting-Vereinbarungen zur 
absicherung von Kontrahentenausfallrisiken ein. diese 
werden jedoch zur Berechnung des eigenmittelerfor-
dernisses für das Kreditrisiko in der säule I nicht als 
risikomindernde technik angesetzt.

6.1.2.2. arten von Besicherungen
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick, welche 
Besicherungen in der BtV grundsätzlich angewandt und 
welche hiervon im Zuge der Berechnung des mindest-
eigenmittelerfordernisses im Kreditrisiko der säule I 
von Basel II als risikomindernd angesetzt werden.

SIcHERHEITEnART sicherheit säule I Kreditrisiko

netting von Bilanzpositionen • Guthaben und Bareinlagen wird angewandt
netting rahmenvereinbarungen werden nicht angewandt

finanzielle sicherheiten 

• guthaben und Bareinlagen 
• schuldverschreibungen / anleihen
• Investmentfondsanteile
• aktien / Wandelschuldverschreibungen
• gold

werden angewandt
werden angewandt
werden nicht angewandt
werden angewandt
wird nicht angewandt

Persönliche sicherheiten 

• Zentralstaaten und -banken
• regionale gebietskörperschaften
• Verwaltungseinrichtungen und unternehmen ohne  
    erwerbscharakter
• Institute
• unternehmen
• andere

werden angewandt
werden angewandt
werden angewandt

werden angewandt
werden angewandt
dürfen nicht angewandt werden

Besicherung durch forderungen dürfen nicht angewandt werden
sonstige sachsicherheiten • Kfz, maschinen, flugzeuge etc. dürfen nicht angewandt werden

Immobiliensicherheiten
• Wohnimmobilien
• gewerbeimmobilien

werden angewandt
werden angewandt

andere arten von Besicherungen 

• Bareinlagen und bargeldähnliche Instrumente bei dritt- 
    instituten 
• lebensversicherungen 
• Ausgegebene Titel mit jederz. Rückkaufsverpflichtung

werden nicht angewandt

werden nicht angewandt
werden nicht angewandt
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6.1.2.3. Bewertung und Verwaltung von sicherheiten
die sicherheitenverwaltung ist in der BtV organisato-
risch vom markt getrennt und erfolgt ausschließlich in 
der marktfolge. die Verwaltung der Kreditsicherheiten 
erfolgt in dem für die zentrale Kreditabwicklung zustän-
digen Bereich Kreditmanagement.

Zudem werden in diesem Bereich sämtliche standar-
disierten Kreditverträge und sicherheitendokumente 
erstellt. abweichungen von diesen standardtexten 
müssen vom jeweiligen Kompetenzträger im Bereich 
Kreditmanagement in Zusammenarbeit mit dem 
Bereich recht und Beteiligungen unter dem gesichts-
punkt der rechtlichen Wirksamkeit und durchsetzbar-
keit geprüft und bewilligt werden.

die Verwaltung der Kreditsicherheiten umfasst sowohl 
einen materiellen als auch einen formellen teil, wobei 
die erforderlichen tätigkeiten entsprechend den ein-
zelnen sicherheitenkategorien genau definiert sind. die 
geltenden Verwaltungsgrundsätze gewährleisten eine 
rechtlich einwandfreie Begründung der Kreditsicher-
heiten sowie alle erforderlichen Voraussetzungen zur 
raschen durchsetzung der ansprüche bei Bedarf.

der für eine Kreditsicherheit ermittelte sicherheiten-
wert wird einem laufenden monitoring unterzogen. 
das Intervall ist für die einzelnen sicherheitenarten 
unterschiedlich und in den jeweiligen arbeitsanweisun-
gen festgehalten. Zusätzlich löst jeder durch äußere 
umstände verursachte erhebliche Wertverlust unmit-
telbar eine neubewertung der Kreditsicherheit aus. Bei 
negativer Veränderung des ratings von bestehenden 
Kreditengagements werden die Kreditsicherheiten 
sowohl formell als auch materiell überprüft. Wird ein 
Kreditengagement in die abteilung sanierungsmanage-
ment übernommen, so erfolgt im rahmen der Prüfung 
des gesamtengagements ebenfalls eine eingehende 
Überprüfung der Kreditsicherheiten in formeller und 
materiell-rechtlicher Hinsicht. 

In der nachstehenden tabelle erfolgt eine Beschrei-
bung der Bewertungsmethode und der Periodizität der 
Bewertung von sicherheiten. es werden hier nur jene 
sicherheiten eingegangen, die im rahmen der säule I 
zur Berechnung des mindesteigenmittelerfordernisses 
im Kreditrisiko als risikomindernde technik herangezo-
gen werden. 

SIcHERHEITEnART SIcHERHEIT BEWERTunGSMETHODE PerIodIZItät

netting von Bilanzpositionen • Guthaben und Bareinlagen marktwert täglich

finanzielle sicherheiten 

• Guthaben und Bareinlagen 
• Schuldverschreibungen / Anleihen
• Aktien / Wandelschuldverschrei- 
    bungen

marktwert abzüglich aufsichts-
rechtlicher Haircuts

täglich

Persönliche sicherheiten 

• zentralstaaten und -banken
• Regionale Gebietskörperschaften
• Verwaltungseinrichtungen und  
    unternehmen ohne erwerbs- 
    charakter
• Institute
• unternehmen
• andere

Besicherungswert, zu dem sich 
der Sicherheitengeber verpflich-
tet hat, abzüglich aufsichts-
rechtlicher Haircuts

monatlich

Immobiliensicherheiten
• Wohnimmobilien
• Gewerbeimmobilien

siehe nachstehend siehe nachstehend

Die aufsichtsrechtlichen Haircuts für finanzielle Sicher-
heiten werden nach der umfassenden methode gemäß 
§ 22g abs. 3 Z 2 BWg bestimmt.
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6.1.2.4. Wichtigste arten von garantiegebern
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über die 
wichtigsten arten von garantiegebern sowie deren 
Kreditwürdigkeit:

forderungsKlasse 
in Tsd. €

RISIKOGEWIcHT BESIcHERTER 
forderungsWert

Zentralstaaten und -banken 0 % 20.330
regionale gebietskörperschaften 0 % 5.271
Verwaltungseinrichtungen und unternehmen ohne 
erwerbscharakter

20 % 35

Institute
20 %
50 %

67.122
4.282

Gesamt 97.040

die unterscheidung nach den wichtigsten arten von 
garantiegebern erfolgt auf Basis der Zuordnung zu 
der forderungsklasse gemäß § 22a abs. 4 BWg. als 
Indikator für die Kreditwürdigkeit ist in obiger tabelle 
das risikogewicht, welches sich gemäß der §§ 3 bis 28 
solvaV bestimmt, zu sehen. die wichtigsten garantie-
geber stammen aus den forderungsklassen „Institute“ 
sowie „Zentralstaaten oder Zentralbanken“. In der BtV 

erfolgt weiters ein tourliches monitoring des durch 
persönliche sicherheiten besicherten Kreditvolumens, 
unterschieden nach den wichtigsten garantiegebern, 
deren internem rating und der geogranischen Vertei-
lung des besicherten Kreditvolumens.

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr

Wohnimmobilien Bewertung   monitoring
Wohnimmobilien
Kredit > 3 millionen

Bewertung Bewertung

gewerbeimmobilien Bewertung monitoring monitoring monitoring
gewerbeimmobilien
Kredit > 3 millionen

Bewertung monitoring monitoring Bewertung

Bei starken schwankungen der märkte erfolgt die 
Überprüfung der Werthaltigkeit der sicherheit häufiger.

Bewertung von Immobiliensicherheiten

methodik
die richtlinien für die Immobilienbewertungen 
orientieren sich an den eckpfeilern des liegenschafts-
bewertungsgesetzes und an der einschlägigen, auch 
internationalen fachliteratur. Zur ermittlung des markt-
wertes werden in der regel das Vergleichswert-, das 
sachwert- und das ertragswertverfahren angewandt. 
Bei liegenschaften, die überwiegend unternehmerisch 
genutzt werden (isv gewinnerzielungsabsicht), wird 
dem ertragswertverfahren eine größere Bedeutung 
zugebilligt. Bei Projektbeurteilung werden neben oben 

erwähnten Verfahren auch das residualverfahren oder 
die discounted-Cash-flow-methode verwendet.

Periodizität
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick hinsicht-
lich der Periodizität der Bewertung von Immobiliensi-
cherheit:
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6.1.2.5. Besicherte forderungswerte
die nachfolgende tabelle gibt einen Überblick über die 
besicherten forderungsvolumen, aufgegliedert nach 
forderungsklassen.

forderungsKlasse
in Tsd. €

persönliche 
sicherheiten

finanzielle 
sicherheiten

grundbücherliche 
sicherheiten

gesamt

Zentralstaaten und -banken 0 0 0 0
regionale gebietskörperschaften 0 253 0 253
Verwaltungseinrichtungen+unternehmen 
ohne erwerbscharakter

0 1.448 0 1.448

Institute 0 232 0 232
unternehmen 87.408 225.103 0 312.511
retail-forderungen 4.234 86.861 0 91.096
Immobilienbesicherte forderungen 2.810 9.355 1.276.744 1.288.909
Überfällige forderungen 2.587 11.952 67.024 81.562
gedeckte schuldverschreibungen 0 0 0 0
Investmentfondsanteile 0 0 0 0
sonstige Positionen 0 11.720 0 11.720
Gesamt 97.040 346.924 1.343.767 1.787.731

6.1.3. externe ratings
die BtV wendet ausschließlich ratings von standard 
& Poor’s an. Ratings von anerkannten Exportversiche-
rungsagenturen kommen im rahmen der säule I nicht 
zum Einsatz. Die Ratingdaten werden über die öWS 
(österreichische Wertpapierservice GmbH) zur Ver-
fügung gestellt. Ratings der Ratingagentur Standard & 
Poor’s werden für alle Forderungsklassen im Kreditrisi-
ko-standardansatz herangezogen, insofern ein entspre-

chendes rating vorliegt. die Übertragung von emitten-
ten- und emissionsratings auf Posten, die nicht teil des 
Handelsbuches sind, erfolgt gemäß § 32 SolvaV. Die 
von Standard & Poor’s vorgegebenen Ratings werden 
gemäß § 4 Z 1 mappingV den im Kreditrisiko-standard-
ansatz vorgesehenen Bonitätsstufen zugeordnet. somit 
entsprechen sie den standardzuordnungen gemäß 
§ 21b abs. 6 BWg.

eXternes ratIng                                                                                                                                                                                  BonItätsstufe

aaa bis aa- 1
a+ bis a- 2
BBB+ bis BBB- 3
BB+ bis BB- 4
B+ bis B- 5
CCC+ und niedriger 6
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6.2. marktrisiko
Im rahmen der säule I von Basel II sind nur eigenmittel 
für das Marktrisiko, welches aus dem Handelsbuch 
der BtV resultiert, zu unterlegen. die BtV wendet zur 
Berechnung des mindesteigenmittelerfordernisses für 
das marktrisiko in der säule I von Basel II den standard-
ansatz (laufzeitbandmethode) an.

Zusammenfassung der eigenmittelerfordernisse:

EIGEnMITTElERFORDERnIS FÜR DAS HAnDElSBucH GEM. § 22o abs. 2 Z 1-12 BWg
in Tsd. €

alternative Berechnung des Positionsrisikos gem. § 204 abs. 5 solvaV 0
Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln gem. § 207 SolvaV 423
allgemeines Positionsrisiko in schuldtiteln gem. § 208 solvaV 95
Spezifisches Positionsrisiko in Substanzwerten gem. § 209 SolvaV 0
allgemeines Positionsrisiko in substanzwerten gem. § 209 solvaV 98
risiko aus aktienindizes-terminkontrakten gem. § 210 solvaV 0
gamma- und Vega-risiko gem. §§ 219 und 220 solvaV 2
abwicklungsrisiko gem. § 214 solvaV 0
Vorleistungen gem. § 215 solvaV 0
Positionsrisiko von Pensionsgeschäften gem. § 205 solvaV 0
Positionsrisiko von Wertpapierleihen gem. § 205 solvaV 0
Kontrahentenausfallsrisiko gem. § 216 solvaV 29
risikoposition gem. § 22p abs. 2 BWg 0
fremdwährungsrisiko gem. § 223 solvaV 1.355
Eigenmittelerfordernis Handelsbuch 2.003

6.3. operationelles risiko
die BtV ermittelt seit 1. Jänner 2008 das mindesteigen-
mittelerfordernis für das operationelle risiko nach dem 
standardansatz gemäß § 22k BWg iVm §§ 185-187 
solvaV.

der standardansatz stellt eine gegenüber dem Basisin-
dikatoransatz fortgeschrittenere methode zur Bemes-
sung der erforderlichen eigenmittel für operationelle 

Risiken dar. Hierbei wird die Geschäftstätigkeit eines 
Kreditinstitutes in standardisierte geschäftsfelder auf-
geteilt und ein entsprechender Indikator (nettozinser-
träge und zinsunabhängige nettoerträge) zugeordnet. 
die eigenkapitalunterlegung für das operationelle risiko 
ergibt sich aus der summe der eigenkapitalunterlegun-
gen in den einzelnen geschäftsfeldern. eine aufschlüs-
selung und Beschreibung der geschäftsfelder ist dem 
anhang X der richtlinie 2000/12/eg zu entnehmen.



        InformatIonen der BtV gem. offenlegungsVerordnung        |42

das dokumentenstruktur-mapping hat den Zweck, die 
relevanten offenlegungspflichten mit dem Inhalt dieses 
dokuments in Verbindung zu setzen. dadurch soll es 
dem leser ermöglicht werden, schnell und einfach das 
bankspezifische risiko der BtV einzuschätzen.

die nachfolgende tabelle enthält hierfür in der ersten 
spalte den maßgeblichen §§ der offenlegungsverord-
nung und in der zweiten spalte die Position im doku-
ment. aufgrund der Inhalte im dokument kann auch 
nachvollzogen werden, warum bestimmte Vorschriften 
für die BtV nicht relevant sind.

7. dokumentenstruktur-mapping

MASSGEBlIcHER § DER OFFV                                                                                                                                     POSITIOn IM DOKuMEnT

§ 1 Präambel

§ 2 Z 1 ICaaP (säule II)/risikostrategie und -politik für das management von risiken
ICaaP (säule II)/Verfahren zur messung von risiken

§ 2 Z 2 ICaaP (säule II)/struktur und funktion der relevanten risikomanagementfunktionen
§ 2 Z 3 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem
§ 2 Z 4 ICaaP (säule II)
§ 3 Z 1 Impressum
§ 3 Z 2 Informationen zur BtV/Konzernstruktur
§ 3 Z 2 lit. a Informationen zur BtV/Konzernstruktur
§ 3 Z 2 lit. b Informationen zur BtV/Konzernstruktur
§ 3 Z 2 lit. c Informationen zur BtV/eigenmittelstruktur
§ 3 Z 2 lit. d Informationen zur BtV/eigenmittelstruktur
§ 3 Z 3 Informationen zur BtV/eigenmittelstruktur
§ 3 Z 4 nicht relevant für BtV
§ 4 Z 1 Informationen zur BtV/eigenmittelstruktur
§ 4 Z 2 Informationen zur BtV/eigenmittelstruktur
§ 4 Z 3 Informationen zur BtV/eigenmittelstruktur
§ 4 Z 4 nicht relevant für BtV
§ 4 Z 5 Informationen zur BtV/eigenmittelstruktur
§ 5 Z 1 ICaaP (säule II)/risikostrategie und -politik für das management von risiken
§ 5 Z 2 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)
§ 5 Z 3 nicht relevant für BtV
§ 5 Z 3 lit. a nicht relevant für BtV
§ 5 Z 3 lit. aa nicht relevant für BtV
§ 5 Z 3 lit. bb nicht relevant für BtV
§ 5 Z 3 lit. cc nicht relevant für BtV
§ 5 Z 3 lit. b nicht relevant für BtV
§ 5 Z 3 lit. aa nicht relevant für BtV
§ 5 Z 3 lit. bb nicht relevant für BtV
§ 5 Z 3 lit. cc nicht relevant für BtV
§ 5 Z 3 lit. dd nicht relevant für BtV
§ 5 Z 4 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)
§ 5 Z 5 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)

§ 6 Z 1 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Kontrahentenausfallrisiko/methode 
der risikodeckungsmassenallokation

§ 6 Z 2 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Kontrahentenausfallrisiko/absicherung 
der Besicherung und Bildung von reserven

§ 6 Z 3 nicht relevant für BtV

§ 6 Z 4 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Kontrahentenausfallrisiko/
sicherungsbetrag bei Bonitätsherabstufung
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§ 6 Z 5 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Kontrahentenausfallrisiko/
Beizulegende Zeitwerte der geschäfte

§ 6 Z 6 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Kontrahentenausfallrisiko/
maße für den forderungswert

§ 6 Z 7 nicht relevant für BtV

§ 6 Z 8 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Kontrahentenausfallrisiko/
nominalwerte von derivatgeschäften

§ 6 Z 9 nicht relevant für BtV

§ 7 abs. 1 Z 1 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/
Ausfalldefinition

§ 7 abs. 1 Z 2 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/Wertberichtigungen 
und rückstellungen

§ 7 abs. 1 Z 3
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

forderungswerte aus unterschiedlichen Blickwinkeln/durchschnittsbetrag der forderungen 
nach forderungsklassen

§ 7 abs. 1 Z 4
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

forderungswerte aus unterschiedlichen Blickwinkeln/Verteilung der forderungswerte nach 
geografischen Gebieten (ländern)

§ 7 abs. 1 Z 5
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

forderungswerte aus unterschiedlichen Blickwinkeln/Verteilung der forderungswerte nach 
Wirtschaftszweigen (Branchen)

§ 7 abs. 1 Z 6
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

forderungswerte aus unterschiedlichen Blickwinkeln/Verteilung der forderungswerte nach 
Wirtschaftszweigen nach ihrer restlaufzeit

§ 7 abs. 1 Z 7
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

Wertberichtigungen und rückstellungen/Wertberichtigungen und rückstellungen nach 
Wirtschaftszweigen (Branchen)

§ 7 abs. 1 Z 7 lit. a
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

Wertberichtigungen und rückstellungen/Wertberichtigungen und rückstellungen nach 
Wirtschaftszweigen (Branchen)

§ 7 abs. 1 Z 7 lit. b
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

Wertberichtigungen und rückstellungen/Wertberichtigungen und rückstellungen nach 
Wirtschaftszweigen (Branchen)

§ 7 abs. 1 Z 7 lit. c
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

Wertberichtigungen und rückstellungen/Wertberichtigungen und rückstellungen nach 
Wirtschaftszweigen (Branchen)

§ 7 abs. 1 Z 8
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/Wertberichtigungen 

und rückstellungen/forderungswerte von ausgefallgefährdeten und überfälligen forderungen 
nach geografischen Gebieten (ländern)

§ 7 abs. 1 Z 9
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

Wertberichtigungen und rückstellungen/Veränderungsrechnung für Wertberichtigungen 
und rückstellungen

§ 7 abs. 1 Z 9 lit. a
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

Wertberichtigungen und rückstellungen/Veränderungsrechnung für Wertberichtigungen 
und rückstellungen

§ 7 abs. 1 Z 9 lit. b
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

Wertberichtigungen und rückstellungen/Veränderungsrechnung für Wertberichtigungen 
und rückstellungen

§ 7 abs. 1 Z 9 lit. c
mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/

Wertberichtigungen und rückstellungen/Veränderungsrechnung für Wertberichtigungen 
und rückstellungen
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§ 7 abs. 1 Z 9 lit. d mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/Wertberichtigungen 
und rückstellungen/Veränderungsrechnung für Wertberichtigungen und rückstellungen

§ 7 abs. 1 Z 9 lit. e mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/Wertberichtigungen 
und rückstellungen/Veränderungsrechnung für Wertberichtigungen und rückstellungen

§ 7 abs. 2 nicht relevant für BtV

§ 7 abs. 3 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/Wertberichtigungen 
und rückstellungen/Wertberichtigungen und Wertaufholungen in der guV

§ 8 Z 1 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/externe ratings
§ 8 Z 2 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/externe ratings
§ 8 Z 3 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/externe ratings
§ 8 Z 4 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/externe ratings
§ 8 Z 5 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko

§ 8 Z 5 lit. a mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/Verteilung der 
forderungswerte nach risikogewichten

§ 8 Z 5 lit. b mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/adressausfallrisiko/Von den eigenmitteln 
abzuziehende forderungswerte

§ 9 nicht relevant für BtV
§ 10 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/marktrisiko
§ 11 Z 1 nicht relevant für BtV
§ 11 Z 1 lit. a nicht relevant für BtV
§ 11 Z 1 lit. b nicht relevant für BtV
§ 11 Z 1 lit. c nicht relevant für BtV
§ 11 Z 2 nicht relevant für BtV
§ 11 Z 3 nicht relevant für BtV
§ 12 Z 1 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/operationelles risiko
§ 12 Z 2 nicht relevant für BtV
§ 12 Z 3 nicht relevant für BtV
§ 13 Z 1 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Beteiligungsrisiko
§ 13 Z 2 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Beteiligungsrisiko
§ 13 Z 3 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Beteiligungsrisiko
§ 13 Z 4 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Beteiligungsrisiko
§ 13 Z 5 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Beteiligungsrisiko
§ 13 Z 6 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/Beteiligungsrisiko

§ 14 Z 1 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/marktrisiko/art des Zinsrisikos und 
Häufigkeit der Messung

§ 14 Z 2 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/marktrisiko/schlüsselannahmen bei 
der modellierung des Zinsrisikos

§ 14 Z 3 ICaaP (säule II)/risikoberichts- und risikomesssystem/marktrisiko/gewinnschwankungen bei 
auf- und abwärtsschocks

§ 15 nicht relevant für BtV
§ 16 nicht relevant für BtV

§ 17 Z 1 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/Kreditrisikominderung/Vorschriften und 
Verfahren für das bilanzielle und außerbilanzielle netting

§ 17 Z 2 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/Kreditrisikominderung/Bewertung und 
Verwaltung von sicherheiten

§ 17 Z 3 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/Kreditrisikominderung/arten von 
Besicherungen

§ 17 Z 4 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/Kreditrisikominderung/Wichtigste arten 
von garantiegebern

§ 17 Z 5 nicht relevant für BtV

§ 17 Z 6 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/Kreditrisikominderung/ 
Besicherte forderungswerte

§ 17 Z 7 mindesteigenmittelerfordernis (säule I)/Kreditrisiko/Kreditrisikominderung/ 
Besicherte forderungswerte
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8. abkürzungsverzeichnis

ABKÜRzunG                                                                                                                                                                                               BEScHREIBunG

ag aktiengesellschaft
art. artikel
BgBl. Bundesgesetzblatt
BKs Burgendland Kärnten steiermark Bank ag
BtV Bank für tirol und Vorarlberg ag
BWg Bankwesengesetz
bzw. beziehungsweise
CCr Counterparty Credit risk
d. h. das heißt
€ euro
eg europäische gemeinschaft
etc. et cetera
eu europäische union
eWB einzelwertberichtigung
fIrB foundation internal ratings based approach
fma österreichische Finanzmarktaufsicht
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ICaaP Internal Capital adequacy assessment Process
IrB Internal rating Based 
isv im sinne von
iVm in Verbindung mit
KI-gruppe Kreditinstitutsgruppe
mappingV mapping-Verordnung
mio. millionen
nr. nummer
offV offenlegungs-Verordnung
p-eWB Pauschale einzelwertberichtigung
Pkt. Punkt
rl richtlinie
rW risikogewicht
rWa risikogewichtetes aktiva
solvaV solvabilitäts-Verordnung
sreP supervisory review evaluation Process
srP supervisory review Process
z. B. zum Beispiel
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